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Telefonnummern,
die Sie wissen sollten!☎ Verwaltungsgemeinschaft

Unstruttal
Sitz Freyburg
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
sowie Außenstellen Laucha an der Unstrut und Nebra (Unstrut)
Sprechzeiten:
dienstags 09:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
donnerstags 09:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
freitags 09:00-12:00 Uhr
Telefonverzeichnis
VGem Unstruttal .............................................................. 03 44 64 / 3 00-0
Bereitschaftsdienst außerhalb der Dienstzeiten ............... 01 77 / 3 39 06 25
Verwaltungsamtsleiter ................................................... 03 44 64 / 3 00-20
Hauptamt ...................................................................... 03 44 64 / 3 00-20

Poststelle .................................................................. 03 44 64 / 3 00-20
Ordnungsamt ................................................................ 03 44 64 / 3 00-30

Einwohnermeldeamt .................................................. 03 44 64 / 3 00-33
Standesamt ............................................................... 03 44 64 / 3 00-34
Straßenverkehrsamt / Friedhofsamt ............................ 03 44 64 / 3 00-32
Gewerbeamt / Fundbüro ............................................ 03 44 64 / 3 00-30

Finanzverwaltung .......................................................... 03 44 64 / 3 00-46
Steuern ..................................................................... 03 44 64 / 3 00-44

03 44 64 / 3 00-45
Kasse ........................................................................ 03 44 64 / 3 00-42
Elternbeiträge / Gewerbesteuer ................................... 03 44 64 / 3 00 44

Bauverwaltung .............................................................. 03 44 64 / 3 00-61
Amt für Wirtschaftsförderung ........................................ 03 44 64 / 3 00-13

Liegenschaften .......................................................... 03 44 64 / 3 00-15
ABM .......................................................................... 03 44 64 / 3 00-14
Fax Freyburg .............................................................. 03 44 64 / 3 00-60

Schiedsstelle
Rathaus Freyburg (Unstrut) – Verwaltungsgebäude II (hinter der Kirche,
Sitzungsraum)
Sprechzeiten: jeden letzten Dienstag im Monat von 17:00-18:00 Uhr

Außenstelle Laucha
Markt 1, 06636 Laucha an der Unstrut
Faxnummer .................................................................... 03 44 62 / 2 02 02
Telefonverzeichnis
Außenstelle Laucha ......................................................... 03 44 62 / 7 00-0
Einwohnermeldeamt / Ordnungsamt ............................. 03 44 62 / 7 00-17
Kultur ........................................................................... 03 44 62 / 7 00-18
Arbeitssicherheit ........................................................... 03 44 62 / 7 00-19
Schiedsstelle
Markt 1
Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat von 17:00-18:00 Uhr

Außenstelle Nebra
Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Faxnummer .................................................................... 03 44 61 / 2 56 81
Telefonverzeichnis
Einwohnermeldeamt / Ordnungsamt .............................. 03 44 61 / 2 56 76
Amtsblatt ....................................................................... 03 44 61 / 2 55 64
Schiedsstelle
Poststraße 1 in 06638 Karsdorf/OT Wetzendorf
Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat von 16:00-18:00 Uhr

E-mail Adressen der Ämter
- Post an den Verwaltungsleiter: ..... verwaltungsleiter@vgemunstruttal.de
- Post an das Hauptamt: .............................. hauptamt@vgemunstruttal.de
- Post an das Ordnungsamt: .................. ordnungsamt@vgemunstruttal.de
- Post an die Finanzverwaltung: ...... finanzverwaltung@vgemunstruttal.de
- Post an das Wirtschaftsamt: .............. wirtschaftsamt@vgemunstruttal.de
- Post an das Bauamt: .................................... bauamt@vgemunstruttal.de

Sprechzeiten und Telefonnummern
der Mitgliedsgemeinden der VGem Unstruttal
Gemeinde Balgstädt .................... dienstags ..................... 17.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 64 / 2 80 30

Gemeinde Baumersroda .............. freitags ......................... 16.00-18.00 Uhr
................................................... 03 46 32 / 2 26 59

Gemeinde Burgscheidungen ....... donnerstags ................. 16.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 2 05 44

Gemeinde Burkersroda ................ mittwochs .................... 17.00-19.00 Uhr
................................................... sowie nach Vereinbarung
................................................... 03 44 65 / 2 14 95

Gemeinde Ebersroda ................... donnerstags ................. 19.00-20.00 Uhr
................................................... 03 46 32 / 2 23 48

Stadt Freyburg (Unstrut) ............. nach Vereinbarung
................................................... 03 44 64 / 3 00-10

Gemeinde Gleina ......................... dienstags ..................... 15.00-18.00 Uhr
................................................... donnerstags ................. 15.00-16.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 2 04 89

Gemeinde Größnitz ..................... Nach Vereinbarung
................................................... 01 71 / 4 27 96 73

Gemeinde Hirschroda .................. freitags ......................... 13.00-16.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 2 04 53

Gemeinde Karsdorf ..................... dienstags ..................... 15.00-17.30 Uhr
................................................... sowie nach Vereinbarung
................................................... 03 44 61 / 5 52 36

Gemeinde Kirchscheidungen ....... dienstags ..................... 17.30-19.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 2 06 65

Stadt Laucha an der Unstrut ........ donnerstags ................. 16.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 70 00 sowie nach Vereinbarung

Stadt Nebra (Unstrut) .................. dienstags ..................... 16.00-18.00 Uhr
................................................... donnerstags ................. 14.00-16.00 Uhr
................................................... 03 44 61 / 2 21 01 oder
................................................... 03 44 61 / 2 20 16

Gemeinde Pödelist ...................... dienstags ..................... 16.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 64 / 2 74 10

Gemeinde Reinsdorf .................... montags ....................... 17.30-19.30 Uhr
................................................... 03 44 61 / 2 20 20

Gemeinde Schleberoda ............... dienstags ..................... 17.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 64 / 2 82 02

Gemeinde Wangen ...................... dienstags ..................... 17.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 61 / 2 21 28

Gemeinde Weischütz ................... mittwochs .................... 15.00-16.00 Uhr
................................................... 03 44 62 / 2 16 48

Gemeinde Zeuchfeld .................... 14-tägig donnerstags ... 17.00-18.00 Uhr
................................................... 03 44 64 / 2 80 13

Notrufe
Polizei ....................................................................................... 1 10
Feuerwehr .................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ........................................................................... 1 12

Wichtige Telefonnummern
Polizeistation Freyburg ...................................... 03 44 64 / 35 58 90
Polizeistation Nebra .................................................. 03 44 61 / 6 90
Kreisstelle Naumburg für Brand- und
Katastrophenschutz, Rettungswesen ...................... 0 34 45 / 7 52 90
Kreiskrankenhaus Saale-Unstrut Naumburg ............... 0 34 45 / 72-0
EURA-Wasser ....................................................... 03 44 64 / 6 61-0
envia Mitteldeutsche Energie AG
Montag – Freitag ....................................................... 0 34 45 / 75 10
Entstörertelefon .................................................... 0 18 01 / 88 44 11
Abwasserzweckverband „Untere Unstrut“ ............. 03 44 64 / 3 55 60
............................................................................. 01 71 /4 45 58 97
Abwasserzweckverband Nebra, Laucha,
Bad Bibra ............................................................. 03 44 61 / 3 54 61
Zweckverband Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt
Gewerbegebiet Görschen ....................................... 03 44 45 / 22 3-0
Amtsgericht Naumburg und Grundbuchamt ................ 0 34 45 / 2 80
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Bereitschaftsdienste
Wohnungsbaugesellschaften / Wohnungsgenossenschaften für dringen-
de Havariefälle bzw. Hausverwalter
Freyburger Wohnungsbau GmbH
Sektkellerei Straße 2,
06632 Freyburg ................. Tel. 03 44 64 / 2 86 70 und 01 71 / 5 47 60 50

Karsdorfer Wohnungsbau GmbH
von Montag bis Freitag zu erreichen unter ............... Tel. 03 44 61 / 5 52 84
an den Wochenenden und Havarie .......................... Tel. 03 44 61 / 5 58 92

Wohnungsbaugesellschaft mbH Laucha
Obere Hauptstraße 12
Tel. Montag bis Freitag ................................................... 03 44 62 / 2 16 46
Bereitschaftsdienst: ........................................................ 01 71 / 6 75 04 13

Wohnungsgenossenschaft
„Frieden“ Nebra e.G.
Geschäftsstelle ........................................................ Tel. 03 44 61 / 2 42 70

Nebraer Wohnungs GmbH
von Montag bis Freitag erreichbar unter .................. Tel. 03 44 61 / 2 20 83
von Freitag 12:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ist nur bei dringenden
Havariefällen ausschließlich Tel. 03 44 61 / 2 45 70 anzuwählen.

Gemeinde Reinsdorf
Grundstücksverwaltung
Böckeler, Goetheweg 3, 06618 Naumburg ................. Tel. 0 34 45 / 70 86-0

Gemeinde Wangen
Hausverwalter Johannes Birke ................................. Tel. 03 46 72 / 2 42 70

AZV Nebra
Bereitschaftsdienst .................................................. Tel. 03 44 61 / 5 52 50
Laucha, Bad Bibra ................................................... Tel. 03 44 62 / 2 16 58
AZV Untere Unstrut
Bereitschaftsdienst .................................................. Tel. 01 71 / 4 45 58 97
EURA-Wasser
Bereitschaftsdienst .................................................... Tel. 03 44 64 / 6 61-0
envia Mitteldeutsche Energie AG
Entstörertelefon: ...................................................... Tel. 0 18 01 / 88 44 11
MITGAS
Störungsstelle: ................... 03 46 05 / 2 09 12 - Handy: 01 71 / 3 39 80 07
Frauennotruf
Frauennotruf .................................................................. 01 73 / 9 46 20 79

Apotheken
Freyburg
Elisabeth Apotheke
Oberstraße 54, 06632 Freyburg (Unstrut) ....................... 03 44 64 / 2 90 04
Jahn-Apotheke,
Markt 3, 06632 Freyburg (Unstrut) ................................. 03 44 64 / 2 73 65

Karsdorf
Unstrut-Apotheke
Straße der Befreiung 1a, 06638 Karsdorf
Ortsteil Wetzendorf ........................................................ 03 44 61 / 5 70 11
Laucha
Löwen-Apotheke
Golzener Straße 1, 06636 Laucha an der Unstrut ........... 03 44 62 / 2 03 39
Nebra
Georg-Apotheke
Am Markt 3, 06642 Nebra (Unstrut) ............................... 03 44 61 / 2 24 05

Annahmeschluss für den Textteil
für die Ausgabe 05/2007 (Erscheinungstag
25. 05. 2007) ist am 11. 05. 2007 bei:
Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal - Außenstelle Nebra • Herr
Hellmund • Markt 1 • 06632 Freyburg (Unstrut) Tel. 03 44 61 / 2 55 64
• Fax 03 44 61 / 2 56 81 • E-Mail:  k.hellmund@vgemunstruttal.de

Arzt Tel.-Nr.
Dr. Adam 03 44 61 / 2 20 77
Dr. Wehner 03 44 65 / 2 05 08
Dipl.-med. Kowalski 03 44 61 / 50 00
Dipl.-med. Hruschka 03 44 65 / 2 05 54
Dipl.-med. Hense 03 44 61 / 2 22 68
Dipl.-med. Hartmann 03 44 65 / 2 03 02
MR Taubert 03 44 61 / 2 46 44

Dienstgebiet Nebra-Bad Bibra
Dienstzeiten:
Mo. bis Do.: 18:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Fr.: 12:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr

Arzt Tel.-Nr. Praxis Tel.-Nr. Dienst
Dr. med. G. Hage 03 44 62 / 2 03 65 03 44 64 / 2 82 07
Dr. med. W. Köhli 03 44 62 / 2 03 83 03 44 64 / 2 06 84

01 72 / 5 62 14 76
Dipl.-med. V. Krolewski 03 44 62 / 2 29 34 03 44 62 / 2 27 29

01 74 / 3 53 11 62
Dipl.-med. H. Lorenz 03 44 64 / 2 73 44 03 44 64 / 2 82 46
Dipl.-med. E. Neid 03 44 62 / 2 17 02 03 44 62 / 2 03 44

01 71 / 8 54 09 87
GP Niebling/Wegener 03 44 64 / 6 62 29 03 44 64 / 6 62 29
Frau C. Ölschläger 03 44 64 / 2 73 04 01 73 / 3 64 64 52
Dr. med. B. Oswald 03 44 62 / 2 03 44 03 44 62 / 2 03 44

01 71 / 7 63 30 43
Dr. med. K. Pieper 03 44 64 / 6 66 69 03 44 64 / 2 82 80
Frau I. Popp 03 44 64 / 2 72 41 03 44 64 / 2 82 54
Dr. med. K. Schulze 03 44 64 / 2 72 86 01 71 / 8 29 44 41
Dr. med. F. Thieme 03 44 64 / 2 89 44 01 72 / 3 41 33 13

Notdienst - Ärzte
Dienstgebiet Freyburg-Laucha
Dienstzeiten:
Mo., Die., Do.: 19:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Mi., Fr.: 14:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
27.04.2007 Dipl.-med. E. Neid
28.04.2007 Frau C. Ölschläger
29.04.2007 Dr. med. W. Köhli
30.04.2007 Frau I. Popp
01.05.2007 Dr. med. B. Oswald
02.05.2007 Dr. med. K. Pieper
03.05.2007 Dipl.-med. V. Krolewski
04.05.2007 Dr. med. F. Thieme
05.05.2007 GP Niebling / Wegener
06.05.2007 Dipl.-med. E. Neid
07.05.2007 Dr. med. W. Köhli
08.05.2007 Dr. med. G. Hage
09.05.2007 Dipl.-med. H. Lorenz
10.05.2007 Dr. med. K. Pieper
11.05.2007 Frau C. Ölschläger
12.05.2007 Dr. med. F. Thieme
13.05.2007 Dipl.-med. V. Krolewski
14.05.2007 GP Niebling / Wegener
15.05.2007 Dr. med. K. Schulze

16.05.2007 Frau I. Popp
17.05.2007 Dipl.-med. H. Lorenz
18.05.2007 Dipl.-med. E. Neid
19.05.2007 Dr. med. B. Oswald
20.05.2007 Dr. med. G. Hage
21.05.2007 Dipl.-med. E. Neid
22.05.2007 Dr. med. K. Schulze
23.05.2007 GP Niebling / Wegener
24.05.2007 Frau I. Popp
25.05.2007 Dipl.-med. V. Krolewski
26.05.2007 Dr. med. F. Thieme
27.05.2007 Frau C. Ölschläger
28.05.2007 Dipl.-med. V. Krolewski
29.05.2007 Dipl.-med. E. Neid
30.05.2007 Frau I. Popp
31.05.2007 Dr. med. B. Oswald

27.04.2007 DM Hartmann
28.04.2007 Dr. Adam
29.04.2007 DM Hartmann
30.04.2007 DM Hense
01.05.2007 Dr. Wehner
02.05.2007 Dr. Adam
03.05.2007 DM Hense
04.05.2007 DM Kowalski
05.05.2007 DM Hense
06.05.2007 DM Hartmann
07.05.2007 DM Kowalski
08.05.2007 Dr. Wehner
09.05.2007 DM Hartmann
10.05.2007 MR Taubert
11.05.2007 Dr. Wehner
12.05.2007 DM Kolwaski
13.05.2007 DM Kowalski
14.05.2007 MR Taubert
15.05.2007 Dr. Adam

16.05.2007 Dr. Wehner
17.05.2007 MR Taubert
18.05.2007 Dr. Adam
19.05.2007 DM Hense
20.05.2007 Dr. Wehner
21.05.2007 DM Hense
22.05.2007 MR Taubert
23.05.2007 DM Hartmann
24.05.2007 Dr. Wehner
25.05.2007 Dr. Adam
26.05.2007 DM Hartmann
27.05.2007 Dr. Adam
28.05.2007 DM Kowalski
29.05.2007 DM Hartmann
30.05.2007 DM Kolwaski
31.05.2007 DM Hense



4Amtsblatt Ausgabe 04/2007 (27. 04. 2007)

Mülltermine 2007
Hausmüll

Freitag, 27.04.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Reinsdorf
Mittwoch, 02.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda, Laucha,
Plößnitz
Freitag, 04.05.2007
Balgstädt, Dorndorf, Größnitz mit
OT Städten, Hirschroda, Weischütz,
Zscheiplitz
Samstag, 05.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz
Dienstag, 08.05.2007
Nebra
Mittwoch, 09.05.2007
Baumersroda, Ebersroda, Gleina mit
OT Müncheroda, Pödelist mit OT Dobichau,
Schleberoda, Zeuchfeld
Donnerstag, 10.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Wangen, Wennungen
Freitag, 11.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Reinsdorf
Dienstag, 15.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda, Laucha,
Plößnitz
Freitag, 18.05.2007
Balgstädt, Dorndorf, Größnitz mit
OT Städten, Hirschroda, Weischütz,
Zscheiplitz
Samstag, 19.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz
Dienstag, 22.05.2007
Nebra
Mittwoch, 23.05.2007
Baumersroda, Ebersroda, Gleina mit OT
Müncheroda, Pödelist mit OT Dobichau,
Schleberoda, Zeuchfeld
Donnerstag, 24.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Wangen, Wennungen
Freitag, 25.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Reinsdorf

Bioabfall
Mittwoch, 02.05.2007
Nebra
Donnerstag, 03.05.2007
Baumersroda, Ebersroda, Gleina mit OT
Müncheroda, Pödelist mit Dobichau,
Schleberoda, Zeuchfeld

A. Schmidt

Monsator

Freitag, 04.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Wangen, Wennungen
Samstag, 05.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Reinsdorf
Dienstag, 08.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda, Laucha,
Plößnitz
Donnerstag, 10.05.2007
Balgstädt, Dorndorf, Größnitz mit
OT Städten, Hirschroda, Weischütz,
Zscheiplitz
Freitag, 11.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz
Dienstag, 15.05.2007
Nebra
Donnerstag, 16.05.2007
Baumersroda, Ebersroda, Gleina mit
OT Müncheroda, Pödelist mit Dobichau,
Schleberoda, Zeuchfeld
Freitag, 18.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Wangen, Wennungen
Samstag, 19.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Reinsdorf
Dienstag, 22.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda, Laucha,
Plößnitz
Donnerstag, 24.05.2007
Balgstädt, Dorndorf, Größnitz mit
OT Städten, Hirschroda, Weischütz,
Zscheiplitz
Freitag, 25.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz

Gelber Sack

Montag, 30.04.2007
Baumersroda, Ebersroda, Dorndorf, Gleina mit
OT Müncheroda, Plößnitz, Schleberoda,
Weischütz, Zeuchfeld, Zscheiplitz
Mittwoch, 02.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Nebra, Wangen, Wennungen
Donnerstag, 03.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Pödelist mit
OT Dobichau, Reinsdorf
Freitag, 04.05.2007
Balgstädt, Hirschroda, Laucha
Montag, 07.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz
Mittwoch, 09.05.2007
Größnitz mit OT Städten
Freitag, 11.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda

Dienstag, 15.05.2007
Baumersroda, Ebersroda, Dorndorf, Gleina mit
OT Müncheroda, Plößnitz, Schleberoda,
Weischütz, Zeuchfeld, Zscheiplitz
Mittwoch, 16.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Nebra, Wangen, Wennungen
Freitag, 18.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf, Pödelist mit
OT Dobichau, Reinsdorf
Montag, 21.05.2007
Balgstädt, Hirschroda, Laucha
Dienstag, 22.05.2007
Freyburg mit OT Nißmitz
Donnerstag, 24.05.2007
Größnitz mit OT Städten
Dienstag, 29.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda

Blaue Tonne

Freitag, 27.04.2007
Baumersroda, Ebersroda, Gleina mit
OT Müncheroda, Schleberoda, Zeuchfeld
Montag, 30.04.2007
Pödelist mit OT Dobichau
Mittwoch, 09.05.2007
Burkersroda mit OT Dietrichsroda
Dienstag, 22.05.2007
Nebra, Reinsdorf
Montag, 21.05.2007
Karsdorf mit OT Wetzendorf
Mittwoch, 23.05.2007
Burgscheidungen mit OT Tröbsdorf,
Kirchscheidungen, Wennungen
Donnerstag, 24.05.2007
Wangen
Freitag, 25.05.2007
Balgstädt, Größnitz mit OT Städten,
Hirschroda, Laucha mit OT Dorndorf und
Plößnitz, Weischütz, Zscheiplitz
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Bekanntmachung
des Ergebnisses
des Bürgerentscheides
Das Ergebnis des Bürgerentscheides
in Burkersroda
am 22.04.2007
ist wie folgt ermittelt worden:
1.1. Zahl der Wahlberechtigten 274
1.2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 187
1.3. Zahl der ungültigen Stimmen 2
1.4. Zahl der gültigen „Ja“-Stimmen 83
1.5. Zahl der gültigen „Nein“-Stimmen 102

2. Erforderliche Stimmenzahl
2.1 Die Stimmenzahl, die die Mehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen
umfasst, beträgt: 93

2.2 Die Stimmenzahl, die 25 von Hundert
der wahlberechtigten Personen
umfasst, beträgt 69

2.3 Die erforderliche Mehrheit von
„Ja“-Stimmen
beträgt 93

3. Der Wahlausschuss stellte fest, dass
die erforderliche Mehrheit von „Ja“-
Stimmen zustande gekommen ist.
die erforderliche Mehrheit nicht erreicht
worden ist.

4. Bemerkungen:

Burkersroda, d. 25.04.2007

Schönfuß, Wahlleiter

Bekanntmachung der
VGem Unstruttal

Haushaltssatzung und Bekannt-
machung der Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft
Unstruttal

Haushaltssatzung der
Verwaltungsgemeinschaft
Unstruttal
Die nachstehende Haushaltssatzung der
Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal für das
Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Mit Schreiben vom 19.03.2007 AZ: 151401/J/
IV/2007 hat die Kommunalaufsicht des Burgen-
landkreises die Haushaltssatzung der Verwal-
tungsgemeinschaft Unstruttal zur Kenntnis ge-
nommen.
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2007 und der Haushalts-
plan werden in der Zeit vom 30.04.2007 bis
11.05.2007 zur Einsichtnahme bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Unstruttal in 06632 Frey-
burg (Unstrut), Finanzverwaltung, Markt 1, in
der Außenstelle Laucha an der Unstrut in 06636
Laucha an der Unstrut, Markt 1 und in der
Außenstelle Nebra (Unstrut), in 06642 Nebra
(Unstrut) Promenade 13 zu den Dienstzeiten

Landkreis:  Burgenlandkreis Anlage 26

VGem. Unstruttal (zu § 67 Abs. 6 KWO LSA)

Gemeinde: Alle Gemeinden

ungültig gültig

A 1 A 2 A 3 A B B 1 C 1 C 2 D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11

Balgstädt 545 6 551 304 4 300 300 1 3 0 2 19 20 3 0 239 4 9

Baumersroda 304 3 307 133 3 130 130 0 2 0 1 5 9 0 2 104 5 2

Burgscheidungen 478 16 494 236 7 229 229 1 1 2 0 26 18 0 0 174 3 4

Burkersroda 268 7 275 186 7 179 179 2 5 1 0 14 10 1 3 127 6 10

Ebersroda 149 15 164 85 1 84 84 2 2 0 0 2 4 0 1 70 1 2

Freyburg 001 1342 35 1377 379 6 373 373 6 7 1 3 25 46 1 3 261 7 13

002 1314 64 1378 435 8 427 427 9 7 2 3 14 28 3 4 335 6 16

003 963 42 1005 361 6 355 355 1 2 1 1 16 18 3 1 280 13 19

004 129 13 142 73 3 70 70 1 0 0 0 3 4 0 0 60 2 0

Freyburg ges. 3748 154 3902 1248 23 1225 1225 17 16 4 7 58 96 7 8 936 28 48

Gleina 753 10 763 341 3 338 338 10 5 2 1 8 14 3 6 269 8 12

Größnitz 145 2 147 73 0 73 73 0 4 0 0 0 4 0 2 59 0 4

Hirschroda 168 0 168 91 1 90 90 0 1 0 0 3 5 0 1 76 2 2

Karsdorf 001 474 12 486 187 2 185 185 0 3 2 0 7 14 1 1 154 0 3

002 251 7 258 135 1 134 134 0 0 0 1 2 1 0 0 126 4 0

003 948 16 964 347 9 338 338 4 7 1 0 18 16 2 0 276 3 11

Karsdorf ges. 1673 35 1708 669 12 657 657 4 10 3 1 27 31 3 1 556 7 14

Kirchscheidungen 333 7 340 200 3 197 197 1 0 0 0 14 16 0 2 141 14 9

Laucha 001 1139 45 1184 513 9 504 504 7 6 2 0 45 8 1 1 399 22 13

002 919 40 959 414 6 408 408 3 5 0 1 33 27 1 1 308 7 22

Laucha ges. 2058 85 2143 927 15 912 912 10 11 2 1 78 35 2 2 707 29 35

Nebra 001 1038 52 1090 439 2 437 437 4 4 0 0 20 34 2 4 345 4 20

002 1239 62 1301 537 5 532 532 5 3 2 1 16 27 0 3 453 3 19

Nebra 2277 114 2391 976 7 969 969 9 7 2 1 36 61 2 7 798 7 39

Pödelist 001 178 3 181 92 0 92 92 3 1 1 3 1 5 1 4 68 1 4

002 109 0 109 42 2 40 40 0 1 0 2 2 0 1 0 31 0 3

Pödelist ges. 287 3 290 134 2 132 132 3 2 1 5 3 5 2 4 99 1 7

Reinsdorf 524 14 538 267 1 266 266 2 3 0 2 3 37 3 2 199 1 14

Schleberoda 158 0 158 60 1 59 59 1 2 1 0 4 4 0 1 38 5 3

Wangen 440 20 460 234 4 230 230 1 2 1 0 9 17 1 2 190 1 6

Weischütz 159 2 161 79 0 79 79 0 3 0 1 5 6 4 0 58 2 0

Zeuchfeld 202 1 203 100 0 100 100 0 0 0 3 8 5 0 1 76 5 2

Briefwahl 462 3 459 459 4 10 0 1 14 32 7 3 353 10 25

Gesamt: 14669 494 15163 6805 97 6708 6708 68 89 19 26 336 429 38 48 5269 139 247

Anteil v. H. 1,01 1,33 0,28 0,39 5,01 6,40 0,57 0,72 78,55 2,07 3,68
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Verteilung der gültigen Stimmen auf die Bewerber/innenlaut Wählerverzeichnis

nach § 22 

Abs. 2 

KWO LSA

insgesamt       

(A 1 + A 2 +     

A 3) insgesamt

darunter mit 

Wahlschein 

(einschl. 

Briefwahl) Gültige Stimmen

ohne Sperr- 

vermerk "W" 

(Wahl-schein)

mit Sperr- 

vermerk "W" 

(Wahl-

schein) B
lö

th
, 

M
ic

h
a
e
l

Nr. des Wahl-

bezirkes

Wahlberechtigte 
1)

Wähler/innen

Stimmzettel

Zusammenstellung
der Ergebnisse in Gemeinden mit mehreren Wahlbezirken

für die Landratswahl des LandkreisesBurgenland am 22. April 2007

Bei Erstellung mittels EDV muss die 

Buchstabenfolge eingehalten werden! 

Mehrere Blätter sind fest miteinander 

zu verbinden!

Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr
öffentlich ausgelegt.

Jana Grandi
Leiterin des gemeinsamen
Verwaltungsamtes

Ihre Werbung in Ihrem
Amtsblatt der VGem
Unstruttal

Anzeigengrößen
  6,0 x   4,0 cm = 18,48 €
  6,0 x   8,0 cm = 36,96 €
  9,0 x   5,0 cm = 34,65 €
  9,0 x   9,0 cm = 62,37 €
12,5 x   8,0 cm = 77,00 €
19,0 x   5,5 cm = 80,74 €
19,0 x  12,0 cm = 175,56 €
19,0 x 20,0 cm = 292,60€

Dieser Betrag wird Ihnen nach Erschei-
nen in Rechnung gestellt, zuzüglich
gesetzl. Mwst.: Rabatte bei mehrmaligen
Erscheinen:
12 x jährlich = 15 %; 6 x jährlich = 10 %
Preise bei Farbbelegung auf Anfrage.
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Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 5.10.1993 (GVBl.
LAS S. 568), in der derzeit gültigen Fassung hat
der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Unstruttal in der Sitzung am
07.02.2007 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 5.527.200 €
in der Ausgabe auf 5.527.200 €

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf    285.700 €
in der Ausgabe auf    285.700 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im
Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Umlage für den Bereich Verwaltung der
Verwaltungsgemeinschaft beträgt 156,20 € je
Einwohner für das Jahr 2007.
Die Kostenerstattung für die Kindertagesstätten
belaufen sich auf 45,20 € je Einwohner und die
Kostenerstattung für die Aufgabe Grundschule
auf 27,00 € je Einwohner für das Jahr 2007.

Freyburg (Unstrut), den 08.02.2007

Jana Grandi
Leiterin des gemeinsamen
Verwaltungsamtes

Haushaltssatzung und Bekannt-
machung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Baumersroda

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der
Gemeinde Baumersroda

Bekanntmachungen
aus den
Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Baumersroda

Die nachstehende Haushaltssatzung der Ge-
meinde Baumersroda für das Haushaltsjahr
2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit Schreiben vom 11.04.2007 AZ: 151401/J/
IV.06/2007 hat die Kommunalaufsicht des
Burgenlandkreises die Haushaltssatzung der
Gemeinde zur Kenntnis genommen.
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2007 und der Haushalts-
plan werden in der Zeit vom 30.04.2007 bis
11.05.2007 während der Dienstzeiten
Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr
zur Einsichtnahme in der Verwaltungsgemein-
schaft Unstruttal, Markt 1, Finanzverwaltung
Zimmer 215, 06632 Freyburg (Unstrut) öffent-
lich ausgelegt.

Baumersroda, den 13.04.2007

Rabestein
Bürgermeister

Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007
Aufgrund der Gemeindeordnung vom
05.10.1993 (GVBl. LSA Nr. 43) und der
Gemeindehaushaltsverordnung vom 22.10.1991
(GVBl. LSA Nr. 34), in den derzeit gültigen Fas-
sungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde
Baumersroda in der Sitzung am 23.02.2007 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2007 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 231.800 €
in der Ausgabe auf 231.800 €

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf   46.700 €
in der Ausgabe auf   46.700 €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im
Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 46.300,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

Baumersroda, den 26.02.2007

Rabestein
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekannt-
machung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Burkersroda

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung
der Gemeinde Burkersroda
Die nachstehende Haushaltssatzung der Ge-
meinde Burkersroda für das Haushaltsjahr 2007
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit Schreiben vom 27.03.2007 AZ: 151401/J/
IV.15/2007 hat die Kommunalaufsicht des
Burgenlandkreises die Haushaltssatzung der
Gemeinde Burkersroda zur Kenntnis genom-
men.
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2007 und der Haushalts-
plan werden in der Zeit vom 30.04. bis
11.05.2007 während der Dienstzeiten
Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr
zur Einsichtnahme in der Außenstelle Laucha an
der Unstrut, Markt 1, 06636 Laucha an der
Unstrut und im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal, Markt 1,
Finanzverwaltung Zimmer 215, 06632 Frey-
burg (Unstrut) öffentlich ausgelegt.

Burkersroda, den 13.04.2007

Schönfuß
Bürgermeister

Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007
Auf Grund des § 92 der Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt, vom 05.10.1993

Gemeinde Burkersroda
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(GVBl. LSA Nr. 43 S. 568 vom 11.10.1993),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 26.03.2004 (GVBl. LSA S. 234), hat der
Gemeinderat Burkersroda in der Sitzung am
01.02.2007 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 239.900 Euro
in der Ausgabe auf 272.200 Euro
Fehlbedarf   32.300 Euro

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf   58.000 Euro
in der Ausgabe auf   58.000 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im
Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 55.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und
   forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke
   (Grundsteuer B) 300 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Burkersroda, den 02.02.2007

Schönfuß
Bürgermeister

Gemeinde Ebersroda
Haushaltssatzung und Bekannt-
machung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Ebersroda

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung
der Gemeinde Ebersroda
Die nachstehende Haushaltssatzung der Ge-
meinde Ebersroda für das Haushaltsjahr 2007
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Mit Schreiben vom 13.03.2007 AZ: 151401/J/
IV.24/2007 hat die Kommunalaufsicht des
Burgenlandkreises die Haushaltssatzung der
Gemeinde zur Kenntnis genommen.
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2007 und der Haushalts-
plan werden in der Zeit vom 30.04.2007 bis
11.05.2007 während der Dienstzeiten

Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr

zur Einsichtnahme in der Verwaltungs-
gemeinschaft Unstruttal, Markt 1, Finanzver-
waltung Zimmer 215, 06632 Freyburg
(Unstrut) öffentlich ausgelegt.

Ebersroda, den 15.03.2007

Opolka
Bürgermeister

Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007
Aufgrund der Gemeindeordnung vom
05.10.1993 (GVBl. LSA Nr. 43) und der
Gemeindehaushaltsverordnung vom 22.10.1991
(GVBl. LSA Nr. 34), in den derzeit gültigen Fas-
sungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde
Ebersroda in der Sitzung am 15.02.2007 folgen-
de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007
beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 133.400  €
in der Ausgabe auf 133.400  €

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf   30.600  €
in der Ausgabe auf   30.600  €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im
Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 22.600,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und
    forstwirtschaftlichen Betriebe
    (Grundsteuer A) 200 v.H.
b) für die Grundstücke
    (Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

Ebersroda, den 16.02.2007

Opolka
Bürgermeister

Stadt Freyburg (Unstrut)

Bekanntmachung der
Freyburger
Wohnungsbaugesellschaft mbh

Betrifft: Öffentliche Auslegung
des geprüften Jahresabschlus-
ses 2005 der Freyburger
Wohnungsbaugesellschaft mbh
Unter Berücksichtigung des § 121 GO zeigen
wir hiermit an, das der, mit einem uneinge-
schränkten Prüfungsvermerk versehene Jahres-
abschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung nebst Anhang) der Freyburger
Wohnungsbaugesellschaft mbH per 31.12.2005
in der Zeit vom

07.05.2007  bis  22.05.2007
im Büro Sektkellereistr. 02 zur Einsicht, wäh-
rend folgender Dienstunden, ausliegt.

Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr

Freyburg (Unstrut), den 17.04.2007

N a c h r u f

für unseren verstorbenen ehemaligen
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Freyburg (Unstrut)

Heinz Rülke

Die Stadt Freyburg (Unstrut) wird ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Jürgen Miethlau Martin Bertling
Wehrleiter Bürgermeister
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Gemeinde Größnitz

Haushaltssatzung und Bekannt-
machung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Größnitz

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung
der Gemeinde Größnitz
Die nachstehende Haushaltssatzung der Ge-
meinde Größnitz für das Haushaltsjahr 2007
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit Schreiben vom 04.04.2007 AZ: 151401/J/
IV.36/2007 hat die Kommunalaufsicht des
Burgenlandkreises die Haushaltssatzung der
Gemeinde zur Kenntnis genommen.
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2007 und der Haushalts-
plan werden in der Zeit vom 30.04.2007 bis
11.05.2007 während der Dienstzeiten

Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr

zur Einsichtnahme in der Verwaltungs-
gemeinschaft Unstruttal, Markt 1, Finanzver-
waltung Zimmer 215, 06632 Freyburg
(Unstrut) öffentlich ausgelegt.

Größnitz, den 13.04.2007

Mänicke
Bürgermeister

Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007
Aufgrund der Gemeindeordnung vom
05.10.1993 (GVBl. LSA Nr. 43) und der
Gemeindehaushaltsverordnung vom 22.10.1991
(GVBl. LSA Nr. 34), in den derzeit gültigen Fas-
sungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde
Größnitz in der Sitzung am 15.02.2007 folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007
beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 93.200  €
in der Ausgabe auf 93.200  €

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 22.400  €
in der Ausgabe auf 22.400  €

festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 0 € festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im
Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 18.600,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und
    forstwirtschaftlichen Betriebe
    (Grundsteuer A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke
    (Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

Größnitz, den  16.02.2007

Mänicke
Bürgermeister

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Süd
Müllner Straße 59, 06667 Weißenfels

Öffentliche Bekanntmachung
Schlussfeststellung

Bodenordnungsverfahren
Größnitz
Verf.-Nr.: 42BLK206

Gemarkung Größnitz Flur 1 und 2
Gemarkung Eulau Flur 1 und 3

Im vorgenannten Bodenordnungsverfahren er-
geht hiermit die Schlussfeststellung.

Begründung:
Die Ausführung des Bodenordnungsplanes im
Bodenordnungsverfahren Größnitz, Verf.-Nr.:
42BLK206, ist bewirkt.
Alle gegenseitigen Verpflichtungen und Ansprü-
che zwischen den Beteiligten sind unanfechtbar
erledigt. Die Festsetzungen des Boden-
ordnungsplanes sind ordnungsgemäß ausge-
führt.
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntmachung Widerspruch er-
hoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Süd,
Müllnerstraße 59 in 06667 Weißenfels schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift einzulegen.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten
Tag der Bekanntmachung.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs
wird die Frist gewahrt, wenn das Widerspruchs-
schreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist
bei der Behörde eingegangen ist.

Weißenfels, den 05.03.2007

Ronneburg

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Süd

2. Änderungsbeschluss
zum Bodenordnungs-
verfahren Größnitz,
Aktenzeichen 42 BLK 315
06.03.2007

Das Verfahrensgebiet wird nach § 63 Abs. 2
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
in der Fassung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S.
1418) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.
Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224), in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 1 und 3 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3987), ge-
ändert.

I. Einbeziehung:
Es erfolgt die Einbeziehung folgenden Flurstü-
ckes:

Gemarkung Flur Flurstück   Größe (ha)
Größnitz 2 195/12       0,0330

in das durch Beschluss vom 01.04.2004 eingelei-
tete Bodenordnungsverfahren.
Somit umfasst das Verfahrensgebiet eine Fläche
von  45,1416 ha.
Das hinzugezogene Grundstück ist auf der zu
diesem Beschluss gehörenden Gebietskarte
(Anlage 1) orangefarbig gekennzeichnet.

Begründung:
Zur allumfassenden Regelung erweist sich nach
Abwägung aller Umstände die Einbeziehung des
oben genannten Flurstückes in das Bodenord-
nungsverfahren als notwendig.
Die Einbeziehung des vorstehend genannten
Flurstückes ist zur Bildung eines sinnvoll  ge-
formten und ökonomisch zu bewirtschaftenden
Abfindungsflurstückes notwendig.

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter
Rechte:
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grund-
buch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
Bodenordnungsverfahren berechtigt sind, wer-
den aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei
Monaten gerechnet vom ersten Tage der Be-
kanntmachung dieses Beschlusses – beim Amt
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd an-
zumelden. Diese Rechte sind auf Verlangen des
Amtes, innerhalb einer von diesem zu setzenden
Frist, nachzuweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der An-
meldende nicht mehr zu beteiligen.
Der Inhaber eines solchen Rechtes muss die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist.
Werden die Rechte erst nach Ablauf der vorbe-
zeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen,
so kann das Amt für Landwirtschaft und Flur-
neuordnung die bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen gelten lassen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Amt für Land-
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wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd,
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels, erhoben
werden.
Die Rechtsbehelfsfrist  beginnt mit der Bekannt-
machung.
Wenn die öffentliche Bekanntmachung durch
Aushang erfolgt, beginnt die Rechtsbehelfsfrist
mit dem auf den ersten Aushangstag folgenden
Tag (115 FlurbG i.V.m. § 187 BGB).
Die zum Änderungsbeschluss gehörenden
Gebietskarten (1 und 2) liegen im Büro der
Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal, Bauver-
waltungsamt, Zimmer 206, Markt 1 in 06632
Freyburg (Unstrut) während der Dienstzeiten
Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr
sowie bei mir ab dem Tag der Bekanntmachung
für die Dauer von 2 Wochen zur Einsichtnahme
während der Dienststunden aus.

Weißenfels, 06.03.2007

Krüger

Streicher
Sachgebietsleiter

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Regionalbereich Saale-Unstrut
Dezernat 45.3
Maxim-Gorki-Str. 13
06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345/1304-512
Antrags-Nr.: V25-20760-2007
Halle, 16.03.2007

Bekanntmachung
der Durchführung eines Boden-
sonderungsverfahrens

Auf der Grundlage von § 11 des Gesetzes zur
Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrs-
flächen und anderen genutzten privaten Grund-
stücken (Verkehrsflächenbereinigungsgesetz –
VerkFlBerG vom 26. Oktober 2001, BGBl. I S.
2716) sollen die Rechtsverhältnisse an Grund-
stücken, die für öffentliche Zwecke genutzt
werden, sich aber noch in privatem Eigentum
befinden, geregelt werden. Zur Bereinigung die-
ser Rechtsverhältnisse ist daher in der Gemeinde
Kirchscheidungen,
Gemarkung: Kirchscheidungen
Flur: 4
Flurstück: 129/7
ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonde-
rung unvermessener und überbauter Grundstü-
cke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz –
BoSoG vom 20. Dezember 1993, BGBl. I S.
2182, zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.08.2002, BGBl. I S. 3332) eingeleitet
worden.

Die Sonderungsbehörde ist das
Landesamt für Vermessung und
Geoinformation.
Der betroffene Grundstückseigentümer und
sonstige berechtigte Person, Behörden und Stel-
len werden gebeten, an dem Verfahren durch
Anmeldung ihrer Rechte und ggf. Vorlage vor-
handener Karten, Pläne und sonstiger Unterla-
gen mitzuwirken.
Personen, die im Sinne des Bodensonderungs-

gesetzes örtliche Aufgaben wahrnehmen, sind
gesetzlich berechtigt, Grundstücke zu betreten
und dabei die nach pflichtgemäßem Ermessen
erforderlichen Arbeiten auszuführen.

Im Auftrag
Thorsten Seeck

Ausschreibung einer zu vermieteten Fläche
im Schwimmbad Nebra

Stadt Nebra (Unstrut)

Die Stadt schreibt ab sofort eine zu vermietende
Ladenfläche für ein Café mit Eisverkauf im
Schwimmbad Nebra aus.
Hierbei handelt es sich um ein Verkaufsraum mit
einer Größe von 8,52 m² und einem Vor-
bereitungsraum mit 7,45 m² Fläche.
Zu diesem Räumen kann zusätzlich die Terrasse
genutzt werden.
Der Mietpreis beträgt 200,00 € / Monat in der
Saison.

Interessenten melden sich bitte bei der

Stadt Nebra (Unstrut)
Promenade 13
06642 Nebra (Unstrut)
Tel.-Nr. 03 44 61 / 2 20 16

Hildebrandt
Bürgermeister

Gemeinde
Kirchscheidungen
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Gemeinde Schleberoda

Bekanntmachung
neue Sprechzeiten des
Bürgermeisters
Da sich der Bürgermeister Herr Waschfeld im
Krakenstand befindet, führt der stellvertretende
Bürgermeister Herr Jens Eisenhut die Sprech-
stunde nicht dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr,
sondern

montags in der Zeit
von 17:00 bis 18:00 Uhr durch.

Wir bitten um Beachtung!

Gemeinde Wangen
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Süd

Öffentliche Bekanntmachung

Bodenordnungsverfahren
Altenroda –
Aktenzeichen: 611-44BLK012
Landkreis Burgenlandkreis

Feststellungsbeschluss vom 15.03.2007-03-16

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Süd in Weißenfels stellt die Ergeb-
nisse der Wertermittlung der in das Boden-
ordnungsverfahren eingebrachten Grundstücke
mit dem aus der Bodenwertkarte ersichtlichen
Inhalt fest.
Diese Feststellung der Wertermittlungsergeb-
nisse gilt für das ganze Flurneuordnungsgebiet
und ist – sobald sie unanfechtbar geworden ist –
für alle Beteiligten bindend.
Als Nachweisungen über die festgestellten
Wertermittlungsergebnisse liegen:

- die Niederschriften über Einleitung und
Durchführung der Wertermittlung

- der Wertermittlungsrahmen
- die Wertermittlungskarte (Blatt 1)

zur Einsichtnahme für die Beteiligten in der Zeit
vom 30.04. bis 15.05.2007 in der Verwaltungs-
gemeinschaft Unstruttal, Außenstelle Nebra,
Promenade 13 in 06642 Nebra (Unstrut) wäh-
rend der Dienstzeiten

Mo 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Di 08:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mi 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr 08:00-12:00 Uhr
aus.
Der Feststellungsbeschluss beruht auf § 32
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S.
2354).
Die o. g. Nachweisungen über die Ergebnisse der
Wertermittlung sind bereits zur Einsichtnahme
für die Beteiligten ausgelegt und diesen in einem
Termin erläutert worden. Die seinerzeit ausge-
legten Ergebnisse der Wertermittlung wurden

auf Grund der vorgebrachten Einwendungen
überprüft und – soweit erforderlich – in dem aus
der Bodenwertkarte ersichtlichen Umfang geän-
dert.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Süd,
Müllnerstraße 59 in 06667 Weißenfels schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt am darauf folgen-
den Tag der Bekanntmachung.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches
wird die Frist gewahrt, wenn das Widerspruchs-
schreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist
bei der Behörde eingegangen ist.

Streicher

Bekanntmachung der
Jagdgenossenschaft
Wangen
Wangen, den 25.03.2007

Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossen-
schaft Wangen hat am 24. März 2007 folgende
Beschlüsse gefasst:

1. Der Bericht der Kassenprüfung wird aner-
kannt.
Der Kassenführerin wird Entlastung erteilt.

2. Dem Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft
Wangen wird für das Jagdjahr 2006/2007
Entlastung erteilt.

3. Der Bericht des Jagdpächters wird bestätigt.
4. Für das Jagdjahr 2007/2008 sind als Kassen-

prüfer gewählt:
Herr Ulrich Schöneburg
Herr Heinz Damm

5. Der Reinertrag des Jagdjahres 2006/2007
wird nicht ausgezahlt, sondern verbleibt in
der Kasse der Jagdgenossenschaft. Antrag-
steller haben zur Nachweisführung einen
aktuellen Grundbuchauszug vorzulegen, der
nicht älter als 3 Monate sein darf.

Anfragen sind bis 16.05.2007

An den Jagdvorsteher
Herrn Wolfgang Reich
Grabenmühlenweg 24
06642 Nebra (Unstrut)

oder an den Schriftführer
Herrn Sieghard Böttiger
Am Ölberg 2
06642 Wangen OT Kleinwangen

zu richten.

Reich
Jagdvorsteher

Sprechzeiten des
Versichertenältesten
der Deutschen
Rentenversicherung
Knappschaft – Bahn – See
und der Krankenversicherung
 – Knappschaft –
Herrn Heppner im II. Quartal 2007

Die Sprechzeiten des Versichertenältesten fin-
den im II. Quartal 2007 von 10:00-13:00 Uhr in
der AWO Freyburg (Unstrut), Nordstraße 8 in
06632 Freyburg (Unstrut) (Tel.-Nr. 03 44 64 /
2 88 87) wie folgt statt:

Donnerstag, den 03. Mai 2007
Donnerstag, den 31. Mai 2007
Donnerstag, den 14. Juni 2007
Donnerstag, den 25. Juni 2007

Um vorherige Terminabstimmung wird unter
03 44 64 / 2 85 24 gebeten.
Auch Anträge anderer gesetzlichen Rentenversi-
cherungen werden aufgenommen.

Heppner
Versichertenältester

Pressemitteilung des Abwasser-
zweckverbandes Nebra
Nebra, den 22.03.2007

Der Abwasserzweckverband
Nebra legt das Beseitigungs-
konzept öffentlich aus
In der letzten Verbandsversammlung im Februar
dieses Jahres wurde den Verbandsräten des AZV
Nebra die Ergebnisse der Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes im gesamten
Verbandsgebiet in seinen Grundzügen durch die
Geschäftsführung vorgestellt. Anfang Januar er-
hielten bereits alle Verbandsräte das Konzept in
Kopie. So wurden die Gesetzesgrundlagen und
die sich daraus ergebenden Maßnahmen für den
Verband vorgetragen. Der entscheidende Inhalt
bezieht sich auf die Variantenvergleiche zur zen-
tralen oder auch dezentralen Entsorgung von
Ortslagen, in denen der Verband bislang noch
keine Investition durchgeführt hat. In diesem
Punkt geht es darum, ob der Verband den An-
schluss der Ortslage mit Errichtung einer Kanali-
sation und Überleitung zur Kläranlage nach
Karsdorf umsetzt (zentraler Anschluss) oder
eben die Errichtung vollbiologischer Klein-
kläranlagen auf den Privatgrundstücken von den
jeweiligen Eigentümern verlangt (dezentraler
Anschluss). Dazu wurden umfangreiche Be-
rechnungen durchgeführt. Genau in diesem
Punkt gibt es vielfältige Sichtweisen, die strittig
diskutiert werden. Daher hat sich der Verbands-

Informationen aus
dem Verwaltungsamt

Allgemeine Infos
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ausschuss in Abstimmung mit der Geschäfts-
führung dazu entschieden, das Konzept jedem
Interessierten öffentlich zugänglich zu machen.
Ziel ist es, eine breite Beteiligung zu ermöglichen
und die sich daraus ergebenden Hinweise und
Anregungen zu den Inhalten aufzugreifen und
nach Abwägung auch einzuarbeiten. So liegt das
Konzept zur Einsichtnahme in der Verwaltung
des Abwasserzweckverbandes Nebra ab dem
26.03.2007 innerhalb der Sprechzeiten öffent-
lich aus. Ein weiterer Schritt zur Beteiligung der
Öffentlichkeit wurde durch die Einbeziehung
des HWG Nebra e.V. gegangen. Dazu wurde der
Vereinsvorsitzende der HWG mit weiteren Mit-
gliedern zu einer Arbeitsberatung mit dem
Verbandsausschuss sowie der Geschäftsführung
des AZV am 21.03.2007 eingeladen. Herr
Werner Töpe als Vereinsvorsitzender der HWG
Nebra e.V. erhielt eine Kopie des Abwasser-
beseitigungskonzeptes mit der Bitte um kriti-
sche Durchsicht. Neben der Kopie übergab die
Geschäftsführung des Verbandes weitere Be-
rechnungen, die die Kostenbelastung aus
Kundensicht darlegt. Auch eine ergänzende Be-
rechnung zur Auswirkung auf das zu erwartende
Jahresergebnis des Verbandes bei Umsetzung
der Varianten wurde übergeben. All das ist nun
Diskussionsgrundlage für die Beteiligten. Es
wurde vereinbart, dass der Verein sich ca. 1
Monat mit den Inhalten beschäftigt und dem
Verband seine kritische Meinung schriftlich mit-
teilt. Dies soll dann in weiteren Gesprächen des
Verbands- und Vereinsvorstandes diskutiert und
danach in die Verbandsversammlung eingebracht
werden. Nach Abwägung der Vorschläge hat die
Verbandsversammlung die Entscheidung zu tref-
fen, die jeweilige Vorzugsvariante zur dauerhaf-
ten Entsorgung der Ortslagen im gesamten
Verbandsgebiet fest zu legen.

Geschäftsführung

Hauptamt

Schließung
der VGem Unstruttal
Die Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal,
Markt 1 in 06632 Freyburg (Unstrut) sowie die
Außenstelle Laucha an der Unstrut, Markt 1 in
06636 Laucha an der Unstrut und die Außen-
stelle Nebra (Unstrut), Promenade 13 in 06642
Nebra (Unstrut) bleiben am Freitag, dem 18.
Mai 2007 geschlossen.

Wir bitten um Beachtung!

Jana Grandi
Leiterin des gemeinsamen Verwaltungsamtes

Ordnungsamt

Meldeamt geöffnet
Am Samstag, dem 05. Mai 2007 hat das Ein-
wohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft
Unstruttal in Freyburg (Unstrut), Markt 1, von
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.
Alle Bürger aus den Mitgliedsgemeinden der
VGem Unstruttal haben damit die Möglichkeit,
einmal im Monat auch am Wochenende den ge-
wohnten Service des Einwohnermeldeamtes in
Anspruch zu nehmen.

Helbig
Einwohnermeldeamt

Informationen zu Verände-
rungen der Fahrzeug-
zulassungsordnung
Die neue Fahrzeugzulassungsordnung tritt zum
01.03.2007 in Kraft. Diese Verordnung führt zu
einer Reihe von Veränderungen der bisherigen
gesetzlichen Bestimmungen.

Wichtigste Neuerungen:
• Außerbetriebsetzung. Die bisherigen Begriffe
der vorübergehenden Stilllegung und der endgül-
tigen Abmeldung werden durch die Außerbe-
triebsetzung abgelöst. Die Zuteilung des Kenn-
zeichens erlischt mit der Außerbetriebsetzung
des Fahrzeuges umgehend und kann nach einer
kurzen Zeit für andere Fahrzeuge wieder verge-
ben werden. Das Kennzeichen kann jedoch für
die Wiederzulassung (Zulassung des Fahrzeugs
auf den bisherigen Halter) für die Dauer von 12
Monaten reserviert werden. Gebühr hierfür:
2,60 €.
Nach Außerbetriebsetzung kann das Fahrzeug
innerhalb von 7 Jahren wieder zum Verkehr zu-
gelassen werden, wenn eine gültige Haupt-
untersuchung und - soweit vorgeschrieben - eine
gültige Abgasuntersuchung nachgewiesen wer-
den. Erst nach Fristablauf von 7 Jahren bedarf es
einer Einzelabnahme nach § 21 StVZO (Voll-
abnahme).
• Zulassungen auf natürliche Personen können
ab 01.03.2007 nur noch an der zuständigen
Zulassungsbehörde des Hauptwohnsitzes des
Fahrzeughalters (Wohnortprinzip) erfolgen.
Eine Zulassung auf den Nebenwohnsitz ist nicht
mehr möglich.
Für juristische Personen oder Behörden gilt
der Sitz des Unternehmens/der Niederlassung
(Betriebsstätte) oder der Sitz der Behörde.
Zulassungen für gewerbliche Zwecke können
bei Einzelfirmen (Selbständigen) und Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts (GbR) nur noch
auf die Privatanschrift des Einzelfirmisten bzw.
des benannten Vertreters der GbR erfolgen. Auf
Antrag kann der Gewerbe-Standort des Fahr-
zeugs im Register der Zulassungsbehörde
gespeichert werden, der Eindruck in die
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeug-
schein) ist grundsätzlich nicht möglich.
• Oldtimer. Rote Kennzeichen für Oldtimer (sog.
07-er-Kennzeichen werden ab 01.03.2007 nur
noch für Fahrzeuge zugeteilt, die mindestens 30
Jahre alt sind. Es zählt der Tag der ersten Zulas-
sung, nicht das Baujahr! Unterschreitungen die-
ser Frist sind nicht möglich.

Vollsperrung der Bundesstraße
B 176 in der Ortslage Balgstädt
Wegen Straßenbauarbeiten bleibt die B 176 ab
dem 07.05.2007 bis voraussichtlich 27.07.2007
voll gesperrt.
Umleitungen werden über die Bundesstraße
B 180 geführt.

Wir bitten um Beachtung!

Einhaltung
des Feiertagsgesetzes
Auf Grund der anstehenden Feiertage
• 01. Mai
• 17. Mai (Himmelfahrt)
• 28. Mai (Pfingsten)
bitten wir um Einhaltung des Feiertagsgesetzes
des LSA.
Besonders möchten wir darauf hinweisen, dass
ruhestörender Lärm untersagt ist.

Wir bitten um Beachtung!

Umzug der Schiedsstelle
Nebra (Unstrut)
Die Schiedsstelle Nebra (Unstrut), welche
bisher im Schlosshof 5 in 06642 Nebra
(Unstrut) jeden ersten Dienstag im Monat von
16:00-18:00 Uhr ihre Sprechstunde abgehalten
hat, ist ab sofort im Bürgerhaus Wetzendorf,
Poststraße 1 in 06638 Karsdorf OT Wetzen-
dorf anzufinden.
Die Sprechzeiten bleiben unverändert jeden 1.
Dienstag im Monat in der Zeit von 16:00-18:00
Uhr.
Zum Schiedsstellenbezirk Nebra (Unstrut) ge-
hören die Mitgliedsgemeinden Karsdorf, Stadt
Nebra (Unstrut), Reinsdorf und Wangen.

Jana Grandi
Leiterin des gemeinsamen Verwaltungsamtes

Prüfung der
Standsicherheit von
Grabsteinen
Auch in diesem Jahr wird durch das Ordnungs-
amt die Standfestigkeit von Grabsteinen auf den
Friedhöfen der Verwaltungsgemeinschaft ge-
prüft. Interessierte Bürger können gern der Prü-
fung beiwohnen. Folgende Termine sind dafür
vorgesehen:
Mittwoch, 02.05.07
09:00 Uhr Hirschroda
10:00 Uhr Dietrichsroda
10:30 Uhr Größnitz
11:00 Uhr Balgstädt
13:00 Uhr Baumersroda
14:00 Uhr Ebersroda
Freitag, 04.05.07
09:00 Uhr Schleberoda
10:00 Uhr Zeuchfeld
11:00 Uhr Pödelist
Montag, 07.05.07
09:00 Uhr Freyburg (Unstrut)

Peinert, Friedhofsverwaltung
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Informationen zum Thema
- Feste Feiern und
Jugendschutz -
Ein gelungenes Fest ist immer etwas Schönes.
Anlässe gibt es viele, vom traditionellen Schüt-
zenfest über die Disco im Jugendzentrum bis
zur Aufstiegsfeier im Fußballverein. Damit das
Fest ein Erfolg wird, investieren die Organisato-
ren oft viel Mühe und auch Geld. Viele machen
dies nicht professionell, sondern aus Spaß an der
Freude – und kennen daher so manche Tücke
nicht.
Der Veranstalter eines öffentlichen Festes hat
nämlich zahlreiche gesetzliche Pflichten und
eine Menge Verantwortung, dies gilt besonders,
wenn Kinder und Jugendliche mitfeiern. Damit
es nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt
und natürlich alle Regelungen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen eingehalten werden,
sollten sich die Organisatoren im Vorfeld gut in-
formieren und die Veranstaltung sorgfältig vor-
bereiten.

Alkohol
Vorweg: Keine Party ohne Alkohol – das scheint
für viele nach wie vor eine Grundregel zu sein.
Wie so oft ist es dann aber sehr wichtig, das
richtige Maß zu finden. Zuviel Alkohol kann
nicht nur zu Gesundheitsgefährdungen führen,
sondern auch ein schönes Fest aus den Rudern
laufen lassen. Alkoholleichen oder aggressive
Gäste will eigentlich niemand haben. Der Erfolg
eines Festes hängt auf keinen Fall davon ab wie
viel Alkohol verkauft wird. Viel wichtiger ist es
gerade beim Thema Alkohol, dass im Vorfeld kla-
re Regeln festgelegt werden, an die sich auch
während der Feier alle halten. Diese Verpflich-
tung trifft dabei nicht nur den Veranstalter, son-
dern jeden Erwachsenen. Jugendliche können
nur dann mit Alkohol verantwortungsvoll umge-
hen, wenn ihnen das von ihren Eltern oder ihren
älteren Freunden glaubhaft vorgelebt wird.
Selbst wer gerade erst achtzehn Jahre alt gewor-
den ist, wird von einem jüngeren Jugendlichen
möglicherweise als Vorbild betrachtet!
Damit also alles im Rahmen bleibt, sind die vom
Jugendschutzgesetz vorgegebenen Altersgren-
zen unbedingt einzuhalten. Diese gesetzlichen
Regelungen sind nicht lediglich wohlgemeinte
Empfehlungen. Ein Verstoß dagegen stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar, was für den Veranstal-
ter zu empfindlichen Bußgeldern führen kann!
Das Jugendschutzgesetz verbietet die Abgabe
von Alkohol oder das Gestatten von Alkohol-
konsum in bestimmten Altersgrenzen.

„Abgabe“ ist jede Form der Zugangsver-
schaffung von Alkohol, ein tatsächlicher Verzehr
ist nicht erforderlich. Somit ist eine verbotene
„Abgabe“ im Sinne auch gegeben, wenn 15-Jäh-
rige zum Beispiel auf einem Fest Alkohol aus-
schenken und ihnen dadurch der Zugang zum
Alkohol verschafft wird. Zwar wird theoretisch
nicht gegen das Gesetz verstoßen, wenn die Kin-
der und Jugendlichen beim Alkoholausschank
lückenlos beaufsichtigt werden und somit si-
chergestellt wird, dass sie nicht unerlaubt Alko-
hol zu sich nehmen können. Da dies aber in der
Realität oft kaum möglich sein dürfte, sind die
Altersgrenzen des § 9 Jugendschutzgesetz auch
beim Ausschank von Alkohol zu beachten.
„Gestatten“ des Alkoholkonsums liegt vor,
wenn das Alkohol trinken zumindest passiv ge-

duldet wird, obwohl die Möglichkeit zum Ein-
greifen besteht. Die Veranstalter haben die
Pflicht, die Einhaltung der Vorschriften des Ju-
gendschutzgesetzes einzufordern und zu kon-
trollieren. Wenn diese Aufsichtspersonen be-
wusst dulden und ohne Protest zulassen, dass
auf ihrer Veranstaltung Jugendliche unerlaubt
Alkohol trinken, liegt bereits ein vom Gesetz
verbotenes „Gestatten“ vor.
Das Gesetz ist allerdings nicht so zu verstehen,
dass nur die Abgabe oder das Gestatten des
Alkoholkonsums durch Erwachsene verboten
ist bzw. Alkohol trinken erlaubt ist, wenn sich
Jugendliche den Alkohol selbst mitbringen und
kein Erwachsener etwas verbietet. Vielmehr
werden allgemeine Altersgrenzen für den
Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit festge-
setzt, an die sich die Jugendlichen zu halten ha-
ben.

Altersgrenzen bei Alkohol im
Überblick
> Frei ab 18
An Kinder und Jugendliche dürfen keine
branntweinartigen Getränke abgegeben werden.
Auch darf der Verzehr nicht gestattet werden.
Hierunter fallen alle „harten Sachen“, also Ge-
tränke mit hochprozentigem Alkohol wie
Schnaps, Korn, Rum, Whisky, Likör oder Ma-
genbitter. Ebenso umfasst das Verbot Mixturen
aus Branntwein mit anderen Flüssigkeiten wie
zum Beispiel Cola-Rum, unabhängig von ihrem
Alkoholgehalt. Aus diesem Grunde dürfen auch
Alkopops nicht an Kinder und Jugendliche ab-
gegeben werden, sobald das Getränk zumindest
teilweise aus Branntwein besteht. Solche
Alkopops haben auf ihrer Verpackung ein be-
sonderes Kennzeichen, das noch einmal auf das
Abgabeverbot an Minderjährige hinweist.
> Frei ab 16
„Andere alkoholische Getränke“ dürfen ab 16
Jahren an Jugendliche abgegeben werden bzw.
von ihnen konsumiert werden. Hierzu zählen
zum Beispiel Bier, Wein, Sekt und weitere Ge-
tränke oder Mischungen, die nicht branntwein-
haltig sind.
> Frei ab 14
Grundsätzlich also darf Kindern und Jugendli-
chen unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit kein
Alkohol gegeben werden oder ihnen der Verzehr
gestattet werden. Hiervon sieht das Gesetz eine
Ausnahme vor: Bereits ab 14 Jahren dürfen Bier,
Wein oder Sekt (also keine branntweinhaltigen
Getränke) ausgeschenkt werden, wenn die ju-
gendliche Person von ihren Eltern begleitet wird
und diese einverstanden sind.

Rauchen
Auch für das Rauchen in der Öffentlichkeit gibt
es klare Altersgrenzen: Es ist ab 16 Jahre erlaubt.
Deswegen dürfen an alle jüngeren Jugendlichen
oder Kinder keine Tabakwaren abgegeben wer-
den, auch ist ihnen das Rauchen nicht zu gestat-
ten.
Soweit auf einer auch für Kinder und Jugendli-
che zugänglichen Veranstaltung Zigaretten-
automaten aufgestellt sind, muss durch techni-
sche Vorrichtungen sichergestellt sein, dass Kin-
der und Jugendliche unter sechzehn Jahren keine
Zigaretten entnehmen können. Der Einsatz einer
Geldkarte mit eingebautem Chip, der das Alter
des Karteninhabers von mindestens sechzehn
Jahren erkennen lässt, reicht aus.

Zeitgrenzen bei
Tanzveranstaltungen
Auf einem Fest soll häufig auch getanzt werden.
Dann sind auch die Zeitgrenzen des Jugend-
schutzgesetzes zu Tanzveranstaltungen zu be-
achten, für deren Einhaltung der Veranstalter
verantwortlich ist: Kinder und Jugendliche unter
sechzehn Jahren dürfen bei öffentlichen Tanz-
veranstaltungen nur dann anwesend sein,
wenn sie begleitet werden von
- einer personensorgeberechtigten Person wie

einem Elternteil (Geschwister, Verwandte
oder Verlobte sind keine personensorge-
berechtigten Personen)

- oder einer erziehungsbeauftragten Person.
Für Jugendliche über sechzehn Jahren gilt das-
selbe in der Zeit ab 24 Uhr, davor dürfen sie
öffentliche Tanzveranstaltungen auch ohne Be-
gleitung besuchen.

Was ist eine erziehungs-
beauftragte Person?
Dies ist jede volljährige Person, die mit einer
personensorgeberechtigten Person (also
normalerweise mit den Eltern) verbindlich ver-
einbart hat, Erziehungsaufgaben in Form von
Begleitung und Beaufsichtigung für ein oder
mehrere Kinder und Jugendliche wahrzuneh-
men. Jede volljährige Person kann also er-
ziehungsbeauftragte Person sein, wenn die El-
tern einverstanden sind.
Die erziehungsbeauftragte Person muss der Ver-
einbarung zur Aufsicht aber auch tatsächlich
nachkommen und Aufsicht ausüben, sonst greift
die Ausnahme zu den genannten Zeitgrenzen
nicht. Wer völlig betrunken ist, kann keinen Ju-
gendlichen beaufsichtigen.
Zu den genannten Zeitgrenzen bei Tanz-
veranstaltungen macht das Gesetz folgende
Ausnahmen:
- Auf einer Veranstaltung eines anerkannten

Trägers der Jugendhilfe dürfen Kinder bis 22
Uhr und Jugendliche bis 24 Uhr ohne Beglei-
tung anwesend sein. Soweit es sich um eine
von einer Schule ausgerichtete öffentliche
Feier handelt, sind diese gelockerten Zeit-
grenzen ebenso anzuwenden. Dies gilt aber
nicht für eine private organisierte Abi-Fete,
bei der eben nicht die Schule der Veranstalter
ist!

- Ebenso dürfen Kinder bis 22 Uhr und Jugend-
liche bis 24 Uhr unbegleitet anwesend sein,
wenn die Tanzveranstaltung der künstleri-
schen Betätigung oder der Brauchtumspflege
dient. Der Brauchtumspflege dienen Tanz-
veranstaltungen, bei denen der Volkstanz
oder sonstige überlieferte Arten von Tanz
gepflegt werden. Dabei muss das Tanzen
selbst in Art und Form einem Brauchtum
entsprechen, so zum Beispiel bei Tanz-
gruppen im Karneval oder bei Volkstanz-
gruppen in historischen Kostümen. Es
genügt nicht, dass gewöhnliche Tanz-
veranstaltungen lediglich aus Anlass des tra-
ditionellen Schützenfestes oder des Karne-
vals stattfinden.

- Individuell genehmigte Ausnahmen. Die Zu-
ständigkeit für die Genehmigung der Ausnah-
men ist in jedem Bundesland speziell geregelt,
zumeist liegt sie bei den örtlichen Ordnungs-
behörden.
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Zeitgrenzen bei Gaststätten
Die für Gaststätten geltenden Zeitgrenzen des
§ 4 Jugendschutzgesetz sind zu beachten, wenn
für die Festveranstaltung eine Betriebserlaubnis
als Gaststätte erforderlich ist. Dies ist im Vor-
feld der Feier bei der örtlichen Ordnungsbehörde
zu erfragen. Bei einem Bierzelt oder einer
Cocktailbar mit Theke und Sitzgelegenheit wird
grundsätzlich eine Gestattung für den Betrieb
einer erlaubnispflichtigen Gaststätte einzuholen
sein.
Im Allgemeinen gelten bei Gaststätten die selben
Zeitgrenzen wie bei Tanzveranstaltungen: Also
ein völliges Aufenthaltsverbot für unbegleitete
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Jugend-
liche unter 18 Jahren dürfen unbegleitet bis 24
Uhr bleiben. Bei Veranstaltungen der Jugendhil-
fe gelten keine Zeitgrenzen, auch sind individuell
genehmigte Ausnahmen der örtlich zuständigen
Behörde möglich. Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren dürfen ansonst unbegleitet in einer
Gaststätte eine Mahlzeit oder ein Getränk ein-
nehmen. Dabei sollte es auch wirklich bei einem
Getränk oder einer Mahlzeit bleiben, der dauer-
hafte Genuss von Getränken („eins und noch
eins“) ist damit gerade nicht erlaubt.

Drogen
Das Jugendschutzgesetz bezieht sich auf den
Konsum von legalen Suchtmitteln wie Alkohol
oder Tabakwaren, hierzu zählt übrigens auch
Wasserpfeifentabak. Soweit die verwendeten
Substanzen aber unter das Betäubungsmittel-
gesetz fallen (zum Beispiel Haschisch- oder
Cannabisprodukte), liegt ein Konsum von illega-
len Suchtmitteln vor. Es ist daher gerade auf ei-
ner von Kindern und Jugendlichen besuchten
Veranstaltungen völlig unakzeptabel, wenn zum
Beispiel das Kiffen als Ausdruck großer Tole-
ranz geduldet wird oder die Aufsichtspersonen
darauf verweisen, dass ihnen dies in der Jugend
auch nicht geschadet habe und dass alles nicht so
schlimm sei. Das Gesetz ist eindeutig!
Auch das Verschaffen von Gelegenheiten zur
unbefugten Weitergabe von Betäubungsmitteln
ist strafbar. Der Veranstalter steht also hier in
der Pflicht und muss umgehend einschreiten,
wenn aus seiner Sicht bei seinem Fest illegale
Suchtmittel konsumiert oder verbreitet werden.
Hat er den Verdacht, dass auf seiner Veranstal-
tung gegen das Betäubungsmittelgesetz versto-
ßen wird, ist die Polizei zu verständigen.

Sonst wichtig zu wissen:
- Der Veranstalter muss alles dafür tun und ist

dafür verantwortlich, dass das Fest ohne
Probleme abläuft. Insbesondere muss er bei
der Auswahl des Personals für den Aus-
schank, die Sicherheit und die Aufsicht mit
der erforderlichen Sorgfalt vorgehen und nur
geeignete und erfahrene Personen einsetzen.
Nur dann kann er sich bei möglichen Sach- und
Personenschäden von seiner persönlichen
Haftung befreien.

- Wird auf einer Veranstaltung zum Beispiel
gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, ist
der Veranstalter auch dann bußgeldpflichtig,
wenn der Verstoß durch eine beauftragte
Person (zum Beispiel Thekenpersonal) und
nicht durch ihn selbst begangen wurde.
Hiervon wird der Veranstalter nur frei, wenn
er im Vorfeld geeignete Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Verstößen gegen das Jugend-
schutzgesetz ergriffen hat. Dann ist lediglich
die beauftragte Person zu belangen.

- Das Mitführen von Waffen auf öffentlichen
Veranstaltungen ohne eine behördliche
Ausnahmegenehmigung ist grundsätzlich
eine Straftat.

- Gemäß § 7 Jugendschutzgesetz kann die je
nach Bundesland zuständige Behörde spezi-
elle Altersgrenzen, Zeitgrenzen oder andere
Auflagen erteilen, wenn von einer Fest-
veranstaltung nach vorheriger Einschätzung
Gefahren für das körperliche, geistige oder
seelische Wohl ausgehen.

- Der Veranstalter hat Hausrecht. Er kann des-
wegen jedermann den Zutritt verweigern oder
zum Verlassen der Veranstaltung auffordern.
Ebenso legt er fest, wie die Einhaltung der
Sicherheit und der sonstigen gesetzlichen
Vorgaben erfolgt.

- Bei Jugendschutzkontrollen durch die örtlich
zuständigen Behörden dürfen den Kindern
und Jugendlichen, die verbotenerweise Alko-
hol konsumieren oder rauchen, auch gegen
ihren Willen die Getränke bzw. die Tabakwa-
ren abgenommen werden.

Empfehlungen
für Veranstalter
Eine sorgfältige und durchdachte Vorbereitung
ist die Grundlage für eine gelungene Veranstal-
tung und schützt vor bösen Überraschungen!

1. Genaue Festlegung der Verantwortlichkeiten
Mindestens ein (volljähriger!) Haupt-
verantwortlicher muss namentlich bekannt und
während der Veranstaltung vor Ort erreichbar
sein. Diese Person ist verantwortlich für die rei-
bungslose Durchführung. Sie beauftragt andere
Personen nach sorgfältiger Auswahl und weist
sie ausführlich in ihre Aufgaben ein. Diese Per-
son ist Ansprechpartner für die Behörden und
grundsätzlich haftbar. Aus diesem Grunde sollte
überprüft werden, inwieweit Versicherungs-
schutz für möglicherweise auf der Veranstaltung
eintretende Sach- und Personenschäden besteht.
Es versteht sich von selbst, dass die Veranstalter
wie die sonstigen Verantwortlichen während des
Festes keinen Alkohol trinken.

2. Information der zuständigen Behörden
Das örtlich zuständige Ordnungsamt, das Ju-
gendamt sowie die Polizei sind rechtzeitig über
die geplante Veranstaltung zu informieren, damit
alle erforderlichen Genehmigungen erteilt und
Sicherheitsmaßnahmen erörtert werden können.
Hier ist eine ganze Reihe von Vorschriften vom
Brandschutz über Hygiene bis zum Gaststät-
tenrecht zu beachten, keinesfalls also alles auf
„eigene Faust“ organisieren! Die Behörden kön-
nen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus
aufgrund ihrer Erfahrung häufig gute Hinweise
zum Gelingen des Festes geben. Außerdem weiß
der Veranstalter dann genau, welche Anforde-
rungen an ihn bei möglichen Kontrollen gestellt
werden.

3. Sorgfältige Auswahl des Sicherheitspersonals
Eine Veranstaltung steht und fällt mit der Fähig-
keit des eingesetzten Personals. Für die Sicher-
heit während des Festes wie auch für die Ein-
lasskontrolle sind geeignete und erfahrene Per-
sonen erforderlich. Sie sollten über die Erlaubnis
zum Betrieb eines Überwachungsgewerbes ge-
mäß § 34a Gewerbeordnung verfügen. Sie müs-
sen in Konfliktsituationen besonnen, aber ent-
schieden reagieren können mit dem Ziel, die Si-
tuation möglichst schnell zu beruhigen. Häufig

kommen daher nur professionelle Sicherheits-
dienste in Frage. Diese sollten einen seriösen
Eindruck machen und sorgfältig eingewiesen
werden. Als Faustregel sollte pro 50 Besucher
eine Sicherheitsperson tätig sein. Das
Sicherheitspersonal muss deutlich erkennbar
sein, zum Beispiel durch einheitliche Kleidung.

4. Wer hat Zutritt?
Im Vorfeld muss genau geklärt werden, welche
Altersgrenzen für die Veranstaltung gelten sollen
– in jedem Fall aber diejenigen des Jugend-
schutzgesetzes. Bei Abendveranstaltungen ist in
jedem Falle zu empfehlen, grundsätzlich erst
Jugendliche ab 16 Jahren einzulassen. Ebenso
sollte der Zutritt für Personen verboten werden,
die Alkohol, Waffen oder sonstige gefährliche
Gegenstände mit sich führen. Das Gleiche gilt
für alkoholisierte oder erkennbar gewaltbereite
Personen.

5. Werbung
Soweit im Vorfeld auf Plakaten oder in den Me-
dien Werbung für die Veranstaltung gemacht
wird, sollte auf die geltenden Altersgrenzen so-
wie die Durchführung von Alterskontrollen hin-
gewiesen werden (zum Beispiel „Jugendliche
unter 16 Jahren haben keinen Zutritt“). Ebenso
sollte sich ein entsprechender Hinweis auf den
Eintrittskarten befinden, soweit diese im Vor-
verkauf abgegeben werden.

6. Einlasskontrollen
Die Altersgrenzen und sonstigen Zutritts-
verbote sind beim Einlass effektiv zu kontrollie-
ren. Eine wirksame und sorgfältige Einlass-
kontrolle hilft viele Probleme zu vermeiden.
Dabei ist zu beachten, dass es hierdurch zu War-
tezeiten beim Einlass kommen kann und daher
ausreichend Kontrollpersonal und Eingänge zur
Verfügung stehen müssen (bei Bedarf Drängel-
gitter aufstellen). Auch sollten unterschiedliche
Durchgänge für den Ein- und Ausgang eingerich-
tet werden. Im Vorfeld ist mit dem Sicherheits-
personal und den Behörden das genaue Vorgehen
zu besprechen, wenn es beim Einlass zu Proble-
men kommt.

7. Kontrolle der Altersgrenzen, erziehungs-
beauftragte Person
Bei der Kontrolle des Alters sollten nur fäl-
schungssichere Dokumente wie Personalaus-
weis oder der Führerschein akzeptiert werden.
Grundsätzlich ist bei jedem Gast das Alter zu
kontrollieren, der nicht offensichtlich volljährig
ist.
Möglichkeiten zur Alterskontrolle während der
Veranstaltung:
- Verwendung von farbigen Bändchen oder

Stempeln für unter 16-Jährige und unter
18-Jährige (auch diejenigen, die von einer
erziehungsbeauftragten Person oder den
Eltern begleitet werden).

- Alle Jugendlichen geben ihren Personalaus-
weis beim Einlass ab. Bis 24 Uhr sind die
Ausweise bei Verlassen wieder abzuholen
oder es ist die Begleitung durch eine er-
ziehungsbeauftragte Person darzulegen. Wer
bis 24 Uhr seinen Ausweis nicht abgeholt hat,
wird ausgerufen. Der Veranstalter haftet bei
Verlust der Ausweise.

- Alternativ können Jugendliche, die keine
Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte
Person darlegen können, auch schon beim
Einlass und nicht erst um 24 Uhr abgewiesen
werden.
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- Ab 23:30 Uhr mehrere Durchsagen machen, die auf das Aufenthalts-
verbot ab 24 Uhr hinweisen. Es bietet sich an, währenddessen die Musik
auszublenden und das Saallicht einzuschalten.

- Nach 24 Uhr sollten seitens des Veranstalters Alterskontrollen statt-
finden, möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Behörden.

Wird ein Kind oder eine jugendliche Person von einem Erziehungs-
beauftragten begleitet, muss dieser auf Verlangen des Veranstalters seine
Volljährigkeit sowie die Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten
Person über die Aufsicht während der Veranstaltung darlegen. Dies kann in
schriftlicher oder mündlicher Form geschehen. Im Zweifel sind die Anga-
ben zum Beispiel durch Anruf bei den Eltern zu überprüfen. Nach 24 Uhr
dürfen grundsätzlich keine unbegleiteten Kinder und Jugendlichen mehr
auf der Veranstaltung sein, ein Verstoß gegen diese Regel kann zu Bußgel-
dern führen.
Optimal ist es, wenn die örtlichen Behörden bereits konkrete Richtlinien
und Tipps zum Beispiel auch im Hinblick auf einen speziellen
Veranstaltungsort entwickelt haben und diese dem Veranstalter in die Hand
geben können.

8. Alkoholausschank
Die durch das Jugendschutzgesetz vorgegebenen Altersgrenzen sind vom
Thekenpersonal strikt einzuhalten. Hierbei helfen farbige Bändchen oder
Stempel zur Kennzeichnung der unter 18- bzw. unter 16-Jähigen. Der
Veranstalter muss das Thekenpersonal sorgfältig auswählen und einwei-
sen, es sollte aber auch während des Abends immer eine verantwortliche
Person den Ausschank kontrollieren. Wer erkennbar zu viel getrunken hat,
bekommt keinen Alkohol mehr.

9. Sicherheit im Außenbereich
Es hängt vom Einzelfall ab, für welchen Bereich auch außerhalb des
Veranstaltungsortes der Veranstalter verantwortlich ist. Die örtlichen Be-
hörden geben hierüber Auskunft. Auch hier muss also Sicherheitspersonal
eingeplant werden. Vor allem das Konsumieren von selbst mitgebrachtem
Alkohol kann hier ein Problem darstellen. Neben Kontrollen ist hiergegen
auch eine Regelung denkbar, dass Eintrittskarten bei Verlassen des
Veranstaltungsortes ihre Gültigkeit verlieren. Auch sollte der Veranstalter
dafür sorgen, dass es bei der Abreise nicht zu Gefahren kommen kann.
Sinnvoll ist die Organisation von Bussen oder die ausreichende Bereitstel-
lung von Taxen, wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel am Veranstal-
tungsort mehr verkehren sollten.

10. Was tun im Notfall?
Trotz aller Vorbereitung kann immer etwas passieren. Auch hierfür müssen
im Vorfeld „Notfallpläne“ erarbeitet werden, um unnötige Hektik während
der Veranstaltung zu vermeiden. Grundsätzlich sollte die Polizei umgehend
informiert werden, wenn das Sicherheitspersonal eine Konfliktsituation
nicht mehr kontrollieren kann (zum Beispiel Schlägereien, Besucher wider-

HUK-Koburg AH-RUHM

Bischoff

setzt sich dem Hausverbot). Bei massiven Ausfallerscheinungen durch zu
viel Alkohol (zum Beispiel Person ist nicht mehr ansprechbar) oder Verlet-
zungen muss der Notarzt gerufen werden. Genügend Fluchtwege und Zu-
fahrtsmöglichkeiten für die Polizei oder den Rettungswagen müssen freige-
halten werden.

Amt für Wirtschaftsförderung

Aktualisierung des Vereinsregisters
Sehr geehrte Vorstände der Vereine der VGem Unstruttal,
das Wirtschaftsamt der VGem Unstruttal ist dabei, die Übersicht der Ver-
eine in der VGem Unstruttal zu aktualisieren, d. h. auch die Veröffentli-
chung im Internet.
Wir bitten Sie daher, uns ihre Adresse und den Ansprechpartner mit Tel.-
Nr. und e-mail zu melden.
Die Meldung schicken Sie bitte an:

VGem Unstruttal
Wirtschaftsamt Frau Conrad
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

Bei Rückfragen können Sie uns unter der Tel.-Nr. 03 44 64 / 3 00 10
erreichen.
Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.

Martin Bertling
Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung
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Gemeinde Balgstädt
Schulze, Karin 30.04., 70 J.
Zahn, Monika 01.05., 60 J.
Ewald, Charlotte 13.05., 75 J.
Krebs, Rosa 14.05., 83 J.
Werner, Gernot 15.05., 65 J.
Wenzel, Christine 22.05., 65 J.
Gemeinde Baumersroda
Rödel, Arno 09.05., 83 J.
Eckert, Erhard 17.05., 70 J.
Angermann, Margit 19.05., 74 J.
Gemeinde Burgscheidungen /
OT Tröbsdorf
Weinert, Ruth 03.05., 72 J.
Funke, Wanda 05.05., 78 J.
Straubel, Anna 06.05., 82 J.
Ziegler, Margareta 13.05., 90 J.
Seibicke, Kurt 14.05., 79 J.
Frischbier, Hanna 19.05., 79 J.
Damm, Helga 22.05., 80 J.
Wolff, Anna 25.05., 81 J.
Gemeinde Burkersroda
Straßburg, Erna 28.04., 75 J.
Embacher, Traude 02.05., 71 J.
Ehrhardt, Selma 17.05., 76 J.
Gemeinde Ebersroda
Reinicke, Helmut 05.05., 70 J.
Bergmann, Rosemarie 06.05., 76 J.
Knauth, Helene 11.05., 93 J.
Kruppa, Paul 16.05., 78 J.
Reinicke, Dagmar 18.05., 72 J.
Stadt Freyburg / OT Nießmitz /
OT Zscheiplitz
Bahn, Lothar 27.04., 65 J.
Daszenies, Charlotte 27.04., 85 J.
Lange, Edelgard 27.04., 78 J.
Wolf, Waltraud 27.04., 84 J.
Gaudig, Erika 28.04., 70 J.
Winkler, Lydia 28.04., 81 J.
Kahl, Ingeborg 30.04., 77 J.
Richter, Werner 02.05., 75 J.
Lippert, Rolf 03.05., 70 J.
Holzinger, Margitta 04.05., 70 J.
Gebhardt, Heidelore 05.05., 65 J.
Große, Doris 05.05., 74 J.
Bleil, Gisela 06.05., 75 J.
Hesse, Ursula 06.05., 79 J.
Koch, Gerhard 06.05., 65 J.
Dr. Krubke, Erwin 06.05., 86 J.
Röhl, Annemarie 06.05., 89 J.
Schertling, Erika 06.05., 70 J.
Knauth, Kuno 08.05., 76 J.
Römbke, Irmgard 08.05., 89 J.
Westphal, Dora 08.05., 88 J.
Burkhardt, Ruth 09.05., 82 J.
Aderhold, Elsbeth 10.05., 79 J.
Gransitzki, Liesbeth 10.05., 75 J.
Klimera, Werner 10.05., 80 J.
Sommer, Charlotte 10.05., 72 J.
Tietz, Eveline 10.05., 77 J.
Warzecha, Ursula 10.05., 75 J.
Bobbe, Marianne 12.05., 78 J.

Kneist, Walter 12.05., 83 J.
Anthoni, Doris 13.05., 72 J.
Böse, Ilse 13.05., 74 J.
Dr. Frankenberger, Ortwin 13.05., 65 J.
Malitzki, Erna 13.05., 92 J.
Fiedelak, Sigrid 14.05., 72 J.
Pochert, Johanna 14.05., 79 J.
Schneider, Horst 14.05., 77 J.
Bobbe, Fritz 15.05., 76 J.
Günther, Helga 16.05., 75 J.
Jähn, Annerose 16.05., 71 J.
Kolata, Walli 16.05., 80 J.
Müller, Ilse 16.05., 84 J.
Polomski, Anita 16.05., 79 J.
Reitzig, Ernestine 16.05., 96 J.
Rühlmann, Waltraud 16.05., 77 J.
Schlag, Roswitha 16.05., 65 J.
Schmidt, Evaline 16.05., 74 J.
Schulze, Manfred 16.05., 65 J.
Witt, Elsa 18.05., 83 J.
Kühner, Ingeborg 19.05., 79 J.
Schütze, Marianne 19.05., 82 J.
Flittner, Christa 20.05., 75 J.
Kauker, Gerlinde 20.05., 60 J.
Krebs, Günter 20.05., 79 J.
Thiersch, Marianne 20.05., 80 J.
Buchmann, Sieglinde 21.05., 65 J.
Brehmer, Franz 22.05., 77 J.
Krauße, Günther 22.05., 83 J.
Röder, Rolf 22.05., 78 J.
Rother, Gerta 22.05., 78 J.
Sickart, Hilda 22.05., 86 J.
Thielker, Ruth 22.05., 82 J.
Wrobel, Gertrud 22.05., 77 J.
Edel, Erna 24.05., 91 J.
Mende, Achim 24.05., 70 J.
Schmeichel, Anna 24.05., 85 J.
Herrmann, Rose Marie 25.05., 85 J.

Gemeinde Gleina
Peter, Ella 04.05., 87 J.
Bähler, Erich 07.05., 75 J.
Felgner, Christa 15.05., 72 J.
Gose, Heide 17.05., 60 J.
Straßburg, Gerda 17.05., 71 J.
Precht, Hildegard 23.05., 85 J.

Gemeinde Größnitz
Born, Irmgard 03.05., 82 J.

Gemeinde Hirschroda
Ehrhardt, Gerda 01.05., 85 J.
Böder, Elli 18.05., 75 J.
Lange, Inge 18.05., 60 J.
Kupetz, Kurt 23.05., 70 J.

Gemeinde Karsdorf / OT Wennungen /
OT Wetzendorf
Ermel, Gertrud 30.04., 76 J.
Wartmann, Maria 01.05., 78 J.
Hoffmann, Margarete 03.05., 89 J.
Schatkowsky, Ruth 03.05., 71 J.
Kolata, Ewald 04.05., 75 J.
Kaminsky, Max 04.05., 82 J.
Thieme, Hildegard 06.05., 81 J.
Weiß, Gertrud 07.05., 80 J.

Dietzsch, Margarete 10.05., 76 J.
Pocher, Manfred 10.05., 77 J.
Elsner, Günther 11.05., 81 J.
Fischer, Adelheid 11.05., 79 J.
Tittmann, Frieda 13.05., 100 J.
Burghardt, Heinz 14.05., 76 J.
Precht, Siegfried 15.05., 70 J.
Schmidt, Irmgard 15.05., 83 J.
Hirscher, Renate 15.05., 65 J.
Melzig, Ursula 15.05., 81 J.
Buch, Karin 17.05., 65 J.
Kuhnke, Karl 25.05., 75 J.
Schultz, Charlotte 25.05., 72 J.
Gemeinde Kirchscheidungen
Hubold, Margit 02.05., 70 J.
Edel, Lianne 09.05., 80 J.
Döring, Erich 13.05., 78 J.
Döring, Gertrud 14.05., 81 J.
Ronneburg, Rudi 17.05., 70 J.
Schickling, Hildegard 21.05., 87 J.
Stadt Laucha an der Unstrut /
OT Plößnitz / OT Dorndorf
Bradtke, Brunhilde 27.04., 73 J.
Rockstroh, Maritta 28.04., 70 J.
Burk, Heinz 29.04., 79 J.
Voigt, Friedrich 29.04., 86 J.
Stephan, Martha 29.04., 76 J.
Eckardt, Gerda 01.05., 73 J.
Kühn, Erna 01.05., 77 J.
Staude, Rolf 01.05., 65 J.
Scheibert, Annelies 02.05., 78 J.
Schreiter, Waltraud 02.05., 76 J.
Czerwinski, Karl 03.05., 79 J.
Apel, Marianne 04.05., 73 J.
Schneider, Hannelore 06.05., 71 J.
Strubberg, Herta 06.05., 84 J.
Goette Anne-Marie 07.05., 92 J.
Hoppe, Richard 08.05., 88 J.
Gebhardt, Martin 09.05., 79 J.
Alt, Charlotte 10.05., 79 J.
Huche, Joachim 10.05., 78 J.
Damm, Christian 11.05., 70 J.
Scheffel, Charlotte 14.05., 86 J.
Ambrosius, Ilse 15.05., 83 J.
Gloszat, Gustav 17.05., 70 J.
Stahr, Ilse 17.05., 74 J.
Seise, Günther 18.05., 76 J.
Wendrich, Waltraut 18.05., 80 J.
Kannis, Edith 19.05., 86 J.
Rühlemann, Karl-Heinz 19.05., 82 J.
Voigt, Regina 22.05., 81 J.
Wenzel, Gerhard 24.05., 84 J.
Stadt Nebra (Unstrut)
Herdin, Rudolf 27.04., 76 J.
Haferburg, Elfriede 30.04., 78 J.
Töpe, Eleonore 30.04., 71 J.

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag
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Frankowski, Elisabeth 01.05., 74 J.
Hieronymus, Emmi 01.05., 85 J.
Roggatz, Helga 02.05., 60 J.
Stange, Irene 02.05., 82 J.
Bretnütz, Martha 03.05., 77 J.
Klinger, Inge 05.05., 76 J.
Zahn, Friedrich 05.05., 80 J.
Buchmann, Ruth 06.05., 71 J.
Sprotte, Johanna 06.05., 91 J.
Schumacher, Rosel 07.05., 79 J.
Schwerdt, Marie 07.05., 78 J.
Theile, Hildegard 07.05., 85 J.
Ernst, Katharina 08.05., 78 J.
Meyrink, Freimut 09.05., 75 J.
Liebetruth, Karl-Heinz 10.05., 65 J.
Leupold, Astrid 11.05., 70 J.
Seifert, Renate 12.05., 75 J.
Eisenschmidt, Ruth 14.05., 85 J.
Weiß, Dagmar 15.05., 65 J.
Giewald, Christa 16.05., 71 J.
Hense, Herbert 16.05., 82 J.
Hoffmann, Marianne 16.05., 78 J.
Weise, Rosel 16.05., 71 J.

Knorre, Lieselotte 17.05., 82 J.
Reh, Elfriede 17.05., 87 J.
Reich, Wolfgang 18.05., 70 J.
Sterz, Gerhard 18.05., 70 J.
Bruns, Erna 19.05., 87 J.
Stadler, Franziska 23.05., 81 J.
Stahr, Otto 23.05., 85 J.
Müller, Edith 24.05., 80 J.
Kalbitz, Herbert 25.05., 79 J.
Gemeinde Pödelist / OT Dobichau
Fachmann, Ingetraud 29.04., 70 J.
Mittwoch, Helga 02.05., 72 J.
Georgi, Gisela 06.05., 65 J.
Zeymer, Brigitte 09.05., 71 J.
Georgi, Werner 21.05., 76 J.
Bober, Fritz 24.05., 93 J.
Gemeinde Reinsdorf
Crain, Rosa 04.05., 79 J.
Ehrhardt, Waltraud 07.05., 78 J.
Jüngling, Sophie 12.05., 87 J.
Bornschein, Karin 17.05., 60 J.
Ihle, Heinz 25.05., 83 J.

Gemeinde Schleberoda
Klenke, Christa 05.05., 82 J.
Wedekind, Heinz 05.05., 84 J.
Burggraf, Rudolf 17.05., 90 J.
Gemeinde Wangen / OT Großwangen /
OT Kleinwangen
Dettler, Marianne 30.04., 84 J.
Springer, Günter 08.05., 75 J.
Damm, Anneliese 15.05., 71 J.
Dettler, Heinz 18.05., 86 J.
Belau, Helga 19.05., 72 J.
Hommel, Erika 22.05., 75 J.
John, Gerhard 24.05., 70 J.
Gemeinde Weischütz
Becker, Vera 29.04., 80 J.
Kreutzer, Christel 29.04., 75 J.
Deckert, Dorothea 16.05., 86 J.
Peter, Elfriede 22.05., 78 J.
Brandt, Gertrud 25.05., 82 J.
Gemeinde Zeuchfeld
Mehlei, Hilde 15.05., 86 J.
Bischoff, Kurt 18.05., 70 J.

Informationen / Veranstaltungen
Trampeltiergeburt in Memleben
Eine kleine Zoologische Sensation ereignete sich am 02.04.2007 um
9:06 Uhr im Erlebnistierpark Memleben. Die sechsjährige Trampeltier-
dame „Lena“ brachte nach 389 Tagen Tragzeit ihr erstes Jungtier, einen
kleinen Hengst, zur Welt. Mutter und Sohn haben die Geburt gut überstan-
den, allerdings ist Mutter Lena noch nicht so von ihrem Nachwuchs begeis-
tert, so dass mehrmals täglich mit einer Flasche zugefüttert werden muss.
Kein Wunder, dass das Kamelbaby im Moment noch Erlebnistierparkchef
Jochen Fleischmann als „Mutter“ betrachtet und diesem auf Schritt und
Tritt folgt. Das Baby hat noch keinen Namen erhalten und wird am Sams-
tag, den 07.04.2007 um 14:15 Uhr vom Landrat des Burgenlandkreises
Harry Reiche getauft.Das entzückende Tierbaby ist ab sofort mit seiner
Mutter von den Besuchern zu bewundern.

Internationaler Schüleraustausch -

Gastfamilien gesucht !
Schwaben International e.V. sucht Gastfamilien, die gerne mit Jugendli-
chen aus Südamerika oder Südosteuropa auf Zeit zusammen leben würden
und sie in ihr Familienleben integrieren. Die Schülerinnen und Schüler kom-
men aus Brasilien und Serbien und lernen Deutsch als Fremdsprache. Der
Deutschlandaufenthalt dient der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse und
dem Kennen lernen des hiesigen Alltags.

BRASILIEN Pastor-Dohms-Schule, Porto Alegre
Familienaufenthalt: 24. Juni bis 21. Juli 2007
ca. 20 Schüler(innen), Bilingualklasse, 14-15 Jahre

BRASILIEN Lycée Molière, Rio de Janeiro
Familienaufenthalt: 8. Juli bis 22. Juli 2007
18 Schüler(innen) mit Deutschkenntnissen, 15-17 Jahre

BRASILIEN Colégio Cruzeiro, Rio de Janeiro
Familienaufenthalt: 2. Juli bis 22. Juli 2007
30 Schüler(innen) mit Deutschkenntnissen, 15-17 Jahre

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei:

Schwaben International e.V., Stuttgarter Str. 67, 70469 Stuttgart
Tel. 0711 / 2 37 29-13, Fax 0711 / 2 37 29-32,
e-mail: schueler@schwaben-international.de
Schwaben International im Internet:
www.schwaben-international.de
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„Fun und Abenteuer im
Sommer 2007“
Aktionsreiche Ferientage
im Sommer 2007
Ein bunter Mix aus sportlichen Wettkämpfen,
spielerischen Abenteuern oder romantischen
Abendveranstaltungen, wie eine Flirtdisko kön-
nen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen  9
und 13 Jahren aus dem Burgenlandkreis vom
18.08.-26.08.2007 im Kindererholungszentrum
„Querxenland“ in Seifhennersdorf erleben. Die-
ses befindet sich im Vorland des Zittauer Gebir-
ges, nicht weit von Löbau und Zittau entfernt,
am Rande der Kleinstadt Seifhennersdorf. Zum
Highlight des Besuches kann sich jedoch das in
unmittelbarer Nähe gelegene Wald- und
Erlebnisbad „Silberteich“ entwickeln, welches
die Besucher und Besucherinnen zum Baden
auffordert.
Die Unterbringung erfolgt in Bungalows mit
6-Bett-Zimmern. Der Preis zur Teilnahme an
der Sommertour beträgt 195,00 €. In diesem
sind die Kosten für An- und Abreise von
Naumburg, Unterbringung und Verpflegung so-
wie die Betreuung durch geschulte Gruppenlei-
ter und Gruppenleiterinnen enthalten. Eine
Ermässigung des Teilnehmerbeitrages ist für ein-
kommensschwache Familien möglich. Die
schriftliche Anmeldung, mit dem Namen des
Teilnehmers/der Teilnehmerin, der Adresse und
dem Geburtsdatum nimmt die Kreisverwaltung
Burgenlandkreis, Jugend- und Sozialamt, Schön-
burger Str. 41, 06618 Naumburg ab sofort
entgegen.
Weitere Auskünfte werden unter Tel. 0 34 45 /
73 13 21 oder persönlich im Jugend- und Sozial-
amt, Schönburgerstr. 41, Zimmer 1.226, in
Naumburg erteilt.

Jahreshauptversammlung
der DLRG Ortsgruppe
„Mittlere Unstrut“
Es berichtet Gertraud Bränder Mitglied der
DLRG-Ortsgruppe „Mittlere Unstrut“
Im zehnten Jahr ihres Bestehens trafen sich am
vergangenen Samstag Mitglieder und Gäste
der DLRG „Mittlere Unstrut“ (Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft) in der Jugendher-
berge Nebra zu ihrer Jahreshauptversammlung.
Herzlich begrüßter Gast war der Präsident des
DLRG Landesverbandes Sachsen-Anhalt Dr.
Peter Piechotta, der auch schon Gründungs-
mitglied vor 10 Jahren war. Damals haben einige
Mutige die Notwendigkeit und Wichtigkeit der
Wasserrettung für den Burgenlandkreis erkannt
und die erste Ortsgruppe der DLRG hier gebil-
det. Heute gibt es drei Ortsgruppen der DLRG
im Burgenlandkreis, Weißenfels-Hohenmölsen,
Naumburg-Bad Kösen und eben die der Mittle-
ren Unstrut.
Ebenso herzlich begrüßt wurde bei der Tagung
der Vertreter des Amtes für Brand- und Kata-
strophenschutz des Burgenlandkreises Herr
Lösche.
Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Kars-
ten Könnecke orientierte sich in seinem Rechen-
schaftsbericht auf einige Schwerpunkte der Ar-
beit und zog Bilanz über die Tätigkeit des
vergangenen Jahres. Wichtigste Aufgaben-
stellung für die Kameraden der DLRG ist die

Wasserrettung - Menschen aus höchster Not zu
retten, dafür sind die Rettungsschwimmer, Tau-
cher und Bootsführer der DLRG ausgebildet,
dafür stehen sie im Sommer an den Becken-
rändern der Bäder, an den Küsten der Ost- und
Nordsee und vielen anderen Gewässern im
Land. Wie notwendig und wichtig ihre Anwe-
senheit ist, zeigt die steigende Zahl der Toten im
vergangenen Jahr. In Deutschland sind 606
Menschen ertrunken. 2005 waren es noch 477.
Von dieser traurigen Bilanz ist auch der Bur-
genlandkreis nicht verschont geblieben. Wie
schlimm und grausam dieser Wasserret-
tungsdienst sein kann, zeigte sich am 06. Mai
2006. Kurz nach der Alarmierung durch die
Leitstelle des Burgenlandkreises begann ein dra-
matischer Rettungseinsatz in Laucha.
Ein verunglücktes Fahrzeug mit Insassen muss-
te geborgen werden. Ohne Taucheinsatz gab es
keine Möglichkeit an die Verunglückten zu kom-
men. Trotz totaler Dunkelheit tauchte ein Ka-
merad diesen gefährlichen Einsatz und konnte in
kürzester Zeit das Fahrzeug an der Hinterachse
anschlagen. Eine Rettung für die Insassen war
leider nicht mehr möglich. Der Ausgang dieser
Tragödie ist bekannt.  Die Einsatzkräfte können
die Bilder kaum vergessen, noch dazu in einer
Region, wo noch fast jeder, jeden kennt.
Trotz der großen Trauer und dem Schmerz müs-
sen aus solchen Ereignissen die notwendigen
entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen
werden. Wenn man sich überlegt, dass  ein
Rettungstaucher seine Ausbildung, seinen
Gesundheitscheck, seine Ausrüstung und die
laufenden Aufwendungen für das Einsatz-
fahrzeug finanziell fast selbst tragen muss, dann
kann hier etwas nicht in Ordnung sein.
Auch der Untergang der „fröhlichen Dörte“ hat
gezeigt Wasserrettung muss sein.
Die DLRG war auch bei der Suche nach Wasser-
leichen auf der Saale und der Unstrut im Einsatz.
Diese Einsätze waren nie einfach und nie unge-
fährlich und trotzdem bekennen sich die Mit-
glieder der DLRG gerade zu diesen schwierigen
Aufgaben.
Deshalb ist es mehr als gerechtfertigt, wenn die
dazu notwendigen Kräfte und Mittel effektiv
und planbar eingesetzt werden. So ist es zwar
hocherfreulich, dass durch den Burgenlandkreis
die Versicherung für das Katastrophenschutz-
fahrzeug jetzt übernommen wird, aber das reicht
nicht aus. Der Verein ist nicht mehr lange in der
Lage von seinen Mitgliedsbeiträgen alle Kosten
zu tragen. Einsatzkleidung, Mieten für die Un-
terbringung von Fahrzeugen und Technik, Versi-
cherungen für die Mitglieder, Werterhaltungs-
kosten für die Technik, Unterhaltung von Ret-
tungsbooten und vieles mehr, das kann nicht all-
eine in der Verantwortung ehrenamtlich tätiger
Lebensretter sein. Ein Umdenken bei der Verga-
be finanzieller Mittel ist dringend erforderlich.
Schon heute ist abzusehen, dass die Menschen
immer mehr ihre Freizeit an wilden, unbewach-
ten Gewässern verbringen werden. Die Unstrut
und die Saale sind eingebunden in das „Blaue
Band“ – das bedeutet immer mehr Tourismus
auf und an dem Wasser. Immer mehr Bäder
schließen, Schwimmunterricht in der Schule gibt
es nicht mehr – die Gefahr eines Unfalls im und
am Wasser wird immer größer. Neben der sehr
ernsten Situation im Katastrophenschutz und
im Wasserrettungswesen der DLRG gab es na-
türlich auch eine Vielzahl sehr schöner und inte-
ressanter Aufgaben. Hier seien nur einige ge-
nannt. Die Absicherung einer internationalen Se-
gelregatta für behinderte Sportler auf dem

Cospotner See. Gemeinsam mit den Kameraden
der DLRG-Ortsgruppe Leuna - Merseburg und
deren leistungsstärkeren Motorbooten erlebten
wir eine „Starke See“, denn ein Sturm sorgte für
reichlich Wellengang. Man findet uns bei solchen
Veranstaltungen wie, Badewannenrennen in
Weihschütz, Kanufest in Laucha, bei „Unstrut
in Flammen“ in Nebra. Die Absicherung der
Flugtage in Wangen erfolgte durch Ersthelfer.
Eine der wichtigsten Aufgaben, die von der
DLRG wahrgenommen wird, ist das Anfänger-
schwimmen. Diese Kurse bringen etwas Geld in
die Kasse. Können von uns aber nur im Sommer
im Nebraer Freibad wahrgenommen werden,
denn wir haben keine freien Kapazitäten
(Schwimmbahnen) im BULABANA. Die eine
Stunde mit einer Bahn pro Woche, die uns zuge-
teilt wurde, benötigen wir dringend für das Trai-
ning der Rettungsschwimmer.
Als Verein sind die Kameradinnen und Kamera-
den optimistisch, sie lassen sich immer wieder
etwas einfallen um Nachwuchs zu gewinnen und
Menschen und Sponsoren für ihre Arbeit zu in-
teressieren. Ohne so treue Sponsoren wir
LAFARGE, Krämer – Motorgeräte, BINOWA,
der Apotheke Nebra, Witty Chemie, Citrön
Autohaus Halle und einige Privatfamilien wäre
die Lösung der Aufgaben nicht möglich – oder
man könnte auch sagen die Existenz der DLRG-
Ortsgruppe Mittlere Unstrut gefährdet.
Dr. Peter Piechotta, der nicht nur als Präsident
des DLRG-Landesverbandes anwesend war,
sondern auch als Geschäftsführer des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Sach-
sen-Anhalt,  der Ortsgruppe seine Referenz er-
wies, legte dar, dass der Nachwuchsgewinnung
eine große Bedeutung zukommt. Dafür lohnt es
sich Aktivitäten ins Leben zu rufen, die geeignet
sind, Interesse an der Arbeit der DLRG zu we-
cken. Tage der offenen Tür, Vorführungen des
Rettungswesens, Erste Hilfe-Kurse, Wettkämp-
fe im Rettungsschwimmen und vieles mehr sind
Möglichkeiten die DLRG kennen zu lernen und
sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit zu  interes-
sieren. Er versicherte, dass er die Ortsgruppe bei
einem speziellen Projekt unterstützen wird.
Günter Hollburg legte Rechenschaft über den
Finanzhaushalt 2006 ab. Über jeden Cent wird
genau Buch geführt. Es wurde wie schon berich-
tet sichtbar, dass viele Ausgaben für den Erhalt
des Vereins von den Kameraden selbst getragen
werden müssen. Der Bereich der wirtschaftli-
chen Betriebsführung, wo Finanzen eingenom-
men werden können, ist nicht so groß, weil das
Leistungsangebot der DLRG für die Bürger-
innen und Bürger größtenteils unentgeltlich ist.
Der Haushaltsplan für 2007 beruht auf den Er-
kenntnissen der vergangenen Jahre und den
Möglichkeiten der geplanten Veranstaltungen
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für 2007. Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
wurde nicht beschlossen.
Eine herausragende Veranstaltung  wird am 04.
Juli 2007 von 10.00 bis 13.00 Uhr eine „Fun-
Party“ im Terrassen-Freibad Nebra sein.
Diese Party findet nur in fünf Freibädern des
Landes Sachsen-Anhalt statt.
Träger sind der DLRG Landesverband Sachsen-
Anhalt, die Sportjugend Sachsen-Anhalt, die
IKK, der Volleyballverband Sachsen-Anhalt und
die DLRG Ortsgruppe „Mittlere Unstrut“.
Gerichtet ist diese Veranstaltung an Schulklas-
sen zur Ergänzung des Schulsportes oder zur
Durchführung eines Projekttages, an Kindergär-
ten, Vereine und Verbände, die Lust und Spaß am
Sport treiben haben. Genauere Informationen
werden noch veröffentlicht. Aber schon heute
soll gesagt sein, es wird eine attraktive, informa-
tive und sportive Veranstaltung werden.
Vereinsvorsitzende des Feuerwehrvereins Bill-
roda-Tauhardt e.V., Gertraud Bränder,  infor-
miert über ein mit der DLRG gemeinsam geplan-
tes  Projekt im Rahmen eines Feriencamps mit
dem Titel „Schwimmen lernen – Leben retten
Feriencamp mit Lerneffekt“. Für 25 Kinder und
Jugendliche der Feuerwehr Billroda-Tauhardt
wird es ein vielseitiges Lehrgangsangebot geben.
Seepferdchen, Schwimmstufen in Bronze, Sil-
ber, Erste Hilfe, Vorführungen im Rettungs-
schwimmen, Informationsgespräche zur gesun-
den Lebensweise, eventuell einen Kneipptag in
Bad Bibra werden sie gemeinsam gestalten und
erleben.
Es ist das erste Kooperationsprojekt dieser Art
zwischen Feuerwehr und DLRG in unserer  Re-
gion. Gefördert wird es durch die „Aktion
Mensch - die Gesellschafter“. Ziel ist eine er-
folgreiche Schwimmausbildung für alle Teilneh-
mer im Zusammenhang mit einer präventiven
Aufklärung über die Gefahren am und im Was-
ser. Es wird aber auch eine sinnvolle und interes-
sante Freizeitgestaltung innerhalb des Ferien-
camps geben.

Stadt Freyburg (Unstrut)
Kultband CITY feiert mit
Rotkäppchen Sektkellerei
den 10. Deutschen Sekttag
Wie kommen eigentlich die prickelnden Perlen in
den Sekt? Diese und alle anderen Fragen rund um
das Thema „Sekt“ werden wissensdurstigen
Sektfreunden beim 10. Deutschen Sekttag am
12. Mai 2007 bei der Rotkäppchen Sektkellerei
in Freyburg kompetent und sympathisch beant-
wortet. Zwischen 10.00 und 19.00 Uhr sind die
Türen der traditionsreichen Sektkellerei für alle
Besucher auch in diesem Jahr wieder geöffnet –
und erlauben so manch ungewöhnlichen und un-
gewohnten Blick hinter die Kulissen der Rot-
käppchen Sektkellerei.
Der Eintritt aufs Gelände ist kostenfrei, das at-
traktive Programm für die ganze Familie, durch
das die Deutsche Weinprinzessin Sandra Sold-
mann gewohnt charmant führt, ist bunt und viel-
fältig. So gibt es ein Sektquiz, dessen Hauptge-
winn eine Wochenendreise zur Geldermann
Privatsektkellerei nach Breisach im Breisgau ist,
einen fröhlichen Spargelschälwettbewerb mit
den Weinmajestäten des Saale-Unstrut-Gebietes
und Live-Musik von „Jana-Kühn und Zilli“ so-
wie der „Rotkäppchen-Blech-Bänd“. Natürlich

wird auch kulinarisch einiges geboten: eine große
Auswahl pikanter und süßer Leckereien aus
Sachsen-Anhalt steht für jeden Geschmack zur
Auswahl bereit, zum Beispiel herzhafte Käse-
spezialitäten, Spargelgerichte und nicht nur für
Kenner: Straußensteaks vom Trebnitzer
Straußenhof. Alle 30 Minuten finden Führungen
durch die sehenswerten historischen Kelleran-
lagen zum größten Cuvéefass Deutschlands
statt – und am Rotkäppchen Sektmobil können
dann natürlich auch alle Sekte des Hauses und
die vier überaus erfolgreich gestarteten Rot-
käppchen Qualitätsweine verkostet werden.
Spannendes wartet auch auf die jüngeren Besu-
cher: unter anderem eine Hüpfburg, eine
Bastelstraße und ein Kinder-Motorrad-Par-
cours .
Absolutes Highlight des Abendprogramms ist
das Konzert der Kultband City, die in diesem
Jahr ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Das
Konzert im historischen Lichthof der Sekt-
kellerei beginnt um 20.00 Uhr, die Eintrittskarte
kostet 19,- Euro.
Geöffnet hat am Sekttag auch der Rotkäppchen
Sektshop – und hält ganz spezielle Muttertags-
angebote bereit: so gibt es zehn Prozent
Muttertagsrabatt auf alle Sektsorten außer
Weißburgunder Sekt.
Weitere Informationen bei: Ilona Kaiser, Leiterin
Marketing Service, Rotkäppchen Sektkellerei,
Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg (Unstrut),
Tel. 03 44 64 / 34-0.
Freyburg/U., April 2007

CITY ROCKNACHT
Samstag, 12. Mai 2007,
20.00 Uhr

35 JAHRE CITY
Eine Zeitreise der etwas ande-
ren Art mit der Rockband City

City sind eines der größten Phänomene des Ost-
rock. 1972 gegründet, landete die Band 1977 mit
„Am Fenster“ den größten und einzigen interna-
tionalen Hit der DDR. In diesem Jahr wird nun
mit dem Album „Yeah! Yeah“ Yeah!“ und dazu-
gehöriger Tour der 35. Bandgeburtstag begangen.
Kaum eine deutsche Rockband kann auf eine
längere Karriere zurück blicken. Die Fünf von
City sind unverbesserlich. Sie sind unverbesser-
liche Träumer, auch unverbesserliche Optimis-
ten. Und Sie sind unverbesserliche Rock’n Rol-
ler – immer noch, nach 35 Jahren.

Samstag, 12. Mai 2007, 20.00 Uhr
im Lichthof der Rotkäppchen Sektkellerei in
Freyburg/U.

Eintritt: 19, - €
Tickets: Tel. 03 44 64 / 3 41 22

Tel. 03 41 / 14 14 14
www.ticketgalerie.de

Freyburger Weinfrühling
eröffnet
die Weinfestsaison
Junger Wein in alten Mauern –
15 Winzer laden in die Erauberge ein
Zum Abschluss der Saale-Unstrut-Jungwein-
wochen findet in den Freyburger Eraubergen am
1. Mai bereits der 5. Freyburger Weinfrühling
statt. Traditionell rot angestrichen haben sich
die Weinfreunde der Winzervereinigung Frey-
burg diesen Termin, da seit Jahren im Hotel
Rebschule deren Jungweine  öffentlich vorge-
stellt werden. Inzwischen finden sich auf dem
Weinkilometer von der Burgmühle bis zur
Rebschule unterhalb des Schlosses Neuenburg
unmittelbar an den steilen Weinbergsterrassen
des Freyburger Edelacker zahlreiche selbst-
vermarktende Winzer, die den neuen Jahrgang

einem genussorientierten Publikum anbieten.
Neu ist in diesem Jahr,  das sich auf der anderen
Seite der Unstrutbrücke unterhalb der Schwei-
genberge Winzer und Gastronomen ebenfalls
präsentieren, bis zum neuen Sitz des Weingutes
Pawis in Zscheiplitz. „Mit dem Weinfrühling
möchten wir die Gäste in unkomplizierter Weise
mit den Winzern der Region und ihren Produk-
ten vertraut machen. Inmitten der Weinberge ist
das sozusagen Wein- und Naturerlebnis zum
Anfassen, das verbindet die Besucher mit unse-
rer Region und vermittelt viele neue Eindrücke.
Gerade auch die Gäste der angrenzenden Land-
kreise wissen oft nicht, welches Potential sich
vor ihrer Haustür bietet. Die Zugverbindungen
sind noch dazu sehr günstig und der Bahnhof in
unmittelbarer Nähe der Feststraße“, wirbt die
Chefin des Freyburger Fremdenverkehrsvereins
Ute Verch für ihre Stadt. Gemeinsam mit den
Gastronomen, dem Naturpark Saale-Unstrut-
Triasland wird am 1. Mai ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten.
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blk-Immobilien

Jahn- und
Weinstadt
Freyburg an
der Unstrut
Mit von der Partie sind wieder einige Direkt-
vermarkter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, so
z.B. der Trebnitzer Beeren- und Straußenhof
und der Riekehof Tultewitz mit  Schafskäse-
spezialitäten. Eine geführte Weinwanderung, in
Begleitung der Weinprinzessin startet um
11.00 Uhr am Hotel Rebschule. Kulturelle
Höhepunkt sind die Eröffnung um 11.00 Uhr
mit dem Fanfarenzug Großjena im Herzoglichen
Weinberg und um 15.00 Uhr der Umzug ab
Hotel Rebschule mit Samba de Sol aus
Naumburg in Richtung Brauhaus Burgmühle.
Zudem nehmen alle  Besucher, die sämtliche Sta-
tionen besuchen und die entsprechenden Fragen
des Quiz richtig beantworten, an der Preis-
verlosung teil, welche zum Kellerfest der
Winzervereinigung eG  am 19. Mai 2007 ausge-
lost wird. Weitere Informationen beim FFV
Freyburg unter Tel. 03 44 64 / 2 72 60 oder
e-mail: freyburger-fremdenverkehr@t-online.de

Hier einige
Programmhöhepunkte:
11:00 Uhr
Eröffnung durch Weinmajestäten, Weinbau-
präsident und Bürgermeister im Herzoglichen
Weinberg
11:00 Uhr
geführte Wanderung mit der Freyburger Wein-
prinzessin mit Start im Hotel Rebschule
11:00-13:00 Uhr
Fanfarenzug Großjena mit Straßenparade
12:00 Uhr / 16:00 Uhr / 18:00 Uhr
Führungen im Herzoglichen Weinberg
15:00-18:00 Uhr
Blasmusik am Brauhaus Burgmühle
15:00-18:00 Uhr
Straßenmusik mit Samba de Sol aus Naumburg
16:00 Uhr
Modenschau mit Anke Hammer im Hotel
Rebschule

Der Männerchor Gleina lädt im Hotel Rebschule
zum gemeinsamen Singen ein.
Livemusik an diversen Ausschankstationen der
Weingüter u.a. mit „andersaits“ und „Smood “.

Unterstützt wird er Freyburger Weinfrühling
von folgenden Betrieben der Region:
Weingüter Frölich-Hake, Dr. Hage, Deckert,
Pawis, Lützkendorf, Thürkind, Böhme-Gleina,
Goldschmidt, den Weinhäusern Waschfeld,
Hempel, Universitäts-Weinhaus, dem Natur-

park Saale-Unstrut-Triasland, Winzervereini-
gung Freyburg eG Brauhaus Burgmühle, Hotel
„Zur Sonnenuhr“/Weinhaus Odenthal, Hotel
Rebschule, Beeren- und Straßenhof Trebnitz,
Riekehof Tultewitz, Bistro Caroline, Imbiss Sil-
ke Posser, Burkersroda, Schmidt´s Eisdiele,

Käsespezialitäten Richter, Bad Kösen, Ge-
schenkartikel Gröger, Groß Santersleben
Die Erauberge sind am 1. Mai für den Autover-
kehr gesperrt. Parkmöglichkeiten sind in unmit-
telbarer Nähe vorhanden.
Der Eintritt zum Weinfrühling ist frei!

Saale-Unstrut ist mit 20 Winzerbetrieben zur
diesjährigen großen gemeinsamen Jungwein-
probe nach Weinböhla (Sachsen) gereist. Mit 79
Still- und 3 Schaumweinen präsentierte sich
Deutschlands Weinorden am 13. April 2007 zur
17. Auflage dieser umfangreichsten Verkostung
in Mitteldeutschland. 143 Proben waren
insgesamt angestellt, die vornehmlich aus dem
Weinjahr 2006 stammen.
Traditionell laden die Weinbauverbände der
beiden mitteldeutschen Anbaugebiete Saale-
Unstrut und Sachsen gemeinsam zum Jungwein-
Event ein. Nachdem im vergangenen Jahr die
Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei in Freyburg
Gastgeber des Jungweinvergleiches war, stand
mit Weinböhla wieder ein sächsischer Veran-
staltungsort an.
Der Jahrgang 2006 bringt besonders fruchtige
und kräftige Weine ins Glas, mit ausgeprägter
Sorten Typik. Voll und saftig spiegelt sich das
genussvoll am Gaumen wider. Ein Jahrgang der
wirklich Freude macht, waren sich die zahlrei-
chen Besucher der Jungweinprobe einig.
Zur Pressekonferenz bestätigte der Saale-
Unstrut Weinbaupräsident Herr Boy, dass sich
die Winzer mit der angestellten Qualität sehr
zufrieden zeigen. Der Wetterverlauf war 2006
den Weinbauern in Mitteldeutschland hold.
Besonders der warme Herbst sorgte für sehr
gute Oechsle-Werte. Eine grüne Lese wurde
durch den mengenmäßigen sehr guten Behang
zur Umsetzung der Qualitätsphilosophie not-
wendig. Im September war das Lesegut sehr ge-
sund. Anfang Oktober setzte, bedingt durch
Niederschlag, bei einigen späten Sorten leichte
Fäulnis ein. Mit sehr guten Ergebnissen, sowohl
in Qualität als auch in Menge, reiften die Moste
in den Weinkellern zu exzellenten Weinen.
Am Ende stand ein Hektarertrag von 70 Hekto-
litern gegenüber durchschnittlichen 55 hl/ha in
den fünf Jahren davor. Insgesamt kamen über 4,5
Millionen Liter Most in die Keller.

Ein Jahrgang, der Freude macht

Der Verbandspräsident Siegfried Boy sprach
sich in Weinböhla ein weiteres Mal für eine Aus-
weitung des Anbaugebietes aus, seien doch zwei
Trends spürbar: Etablierte Weingüter möchten
sich vergrößern und junge Weinbauern wollen
eigene Betriebe gründen. „Wir haben keinen
Überschuss, bei uns muss kein Wein vernichtet
werden. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Re-
ben“, beschreibt Siegfried Boy die wirtschaftli-
che Situation im Anbaugebiet. 50 zusätzliche
Hektar könne die Region durchaus gebrauchen,
das aber träfe derzeit auf Widerstand. Zudem
spräche eine restriktive EU-Flächenpolitik da-
gegen, die auf eine hohe Überschussproduktion
in Europa verweist und deshalb das Stilllegen
von Rebanlagen fördert. Boy: „Die aktuelle Lage
benachteiligt unser Gebiet aber enorm, legt den
Winzern zu enge wirtschaftliche Fesseln an.“
Zur Jungweinprobe dominierten mit 64 Anstel-
lungen die weißen Tropfen, die an Saale und
Unstrut gut drei Viertel der Anbaufläche von 660
Hektar ausmachen. Weißburgunder (14), Mül-
ler-Thurgau (11) und Silvaner (10) führten die
Verkostungsliste an, gefolgt von sieben Rieslin-
gen. Zudem brachten die Saale-Unstrut Winzer
13 Rotweine (darunter 4 Portugieser und 3
Dornfelder) mit nach Sachsen, denen auch noch
je ein Rosé und ein Rotling zur Seite standen.
In vielen regionalen Verkostungen haben die jun-
gen Weine bereits ihre Qualität bewiesen, seit 1.
April laufen an Saale und Unstrut die
Jungweinwochen, die hoch in der Gunst der
Weinfreunde stehen.
Majestätisch stand die Jungweinprobe hoch im
Kurs. Neben der Saale-Unstrut Gebietswein-
königin Antje Ihle sowie der Sächsischen
Weinkönigin Evelyn Schmidt weilten die Deut-
sche Weinkönigin Katja Schweder mit ihren 2
Deutschen Weinprinzessinnen Sandra Sold-
mann und Barbara Fendel unter den Gästen. Sie
zeigten sich von den Weinen positiv beein-
druckt.
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Schötz

Erfolgreiche Badesaison 2006
Am 23. März 2007 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des
Fördervereins Freibad Freyburg e.V. statt. Dabei stand vor allem im Mit-
telpunkt, dass es dem Verein gelungen ist, das Freibad Freyburg nunmehr
bereits die dritte Saison zu öffnen und damit der Öffentlichkeit eine allge-
mein zugängliche Sport- und Erholungsstätte zur Verfügung zu stellen.
Dies sollte vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, dass
Freibäder mittlerweile Seltenheitswert in unserer Region haben. Der Be-
darf und die Wichtigkeit der Erhaltung dieses Freibades wird untermauert,
wenn man sich verdeutlicht, dass das Bad im Jahr 2006 von ca. 8000
Besuchern frequentiert wurde. Neben dem täglichen Badebetrieb wurden
im Jahr 2006 zahlreiche Aktivitäten durch den Förderverein organisiert und
durchgeführt: Zum ersten Mal fand im Freibad Freyburg das Sport- und
Familienfest der Grundschule Freyburg statt. Durch das Engagement des
Fördervereines Freibad Freyburg und des Fördervereines der Grundschule
konnte ein attraktives Sportfest organisiert werden. Anfang Juli fand das
Sommerfest des Fördervereins Freyburg e.V. statt. Neben zahlreichen Ak-
tivitäten durch befreundete Vereine (z.B. Freiwillige Feuerwehr Freyburg,
Freyburger Karnevalklub, Turnverein Laucha) war ein von der DLRG an-
gebotener Schnuppertauchkurs der Höhepunkt. Wie die Jahre zuvor wur-
de das Freibad von der Grundschule Freyburg sowie von den umliegenden
Gemeinden für die Durchführung des obligatorischen Schwimm-
unterrichtes genutzt, der in Form von Schwimmlagern in den letzten Wo-
chen des Schuljahres stattfand. Besonders deutlich sieht man die unter-
durchschnittliche Ausstattung der Region mit Bädern an den nach 2005
zum zweiten Mal durchgeführten Kinderschwimmlehrgängen. So konnten
ähnlich wie 2005 wieder ca. 40 Kinder ihr „Seepferdchen“ ablegen. Der
Bedarf an solchen Lehrgängen ist bei weitem höher, als der Verein mit
seinen ehrenamtlichen Helfern absichern kann. Entscheidend dafür, dass
unser Freibad auch in diesem Jahr seine Pforten öffnen kann, sind vor allem
der Einsatz und das Engagement der Vereinsmitglieder und aller anderen
Freunde des Freibades. Neben finanzieller Unterstützung ist dies vor allem
die uneigennützige Hilfe zahlreicher Freyburger Firmen, stellvertretend
seien hier die Firmen Händler&Schneider, die Malerfirma Niebling, die
Firmen Schmoock und Pannicke, das Gartencenter Enders sowie die Eis-
diele Schmidt genannt, denen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich
gedankt sei. Auch in diesem Jahr hoffen wir wieder auf eine erfolgreiche
Badesaison. Der Grundstein dazu sollte während des ersten Arbeitseinsat-
zes am 14. April gelegt werden. Dieser fiel allerdings, trotz des schönen
Wetters, ins Wasser, da sich lediglich 9 Freyburger durchringen konnten, in
ihrem Freibad mit anzupacken. Zum Glück waren wenigstens die Mitglie-
der der Ortsgruppe Naumburg – Bad Kösen der DLRG eine tatkräftige
Hilfe, so dass der Arbeitseinsatz überhaupt noch Sinn machte. An dieser
Stelle sei allerdings die Frage erlaubt, ob es nicht konsequenter wäre, dass
Freibad angesichts des überwältigenden Interesses der Freyburger an ih-
rem Bad endgültig zu schließen und die aufgewendeten Mittel an anderer
Stelle sinnvoller einzusetzen. Vielleicht zeigt sich aber am 28.04.07 ein
anderes Bild, wenn dann unser zweiter Arbeitseinsatz stattfinden soll.
Steffen Fischer

Seniorenclub Karsdorf
Träger: IB BZ Naumburg, Tel. 03 44 61 / 5 52 09
Ansprechpartnerin: Frau Herrmann

Clubprogramm für den Monat Mai 2007
Voranmeldung telefonisch (Nummer siehe oben) oder persönlich erbeten

Gemeinde Karsdorf

Dienstag, 08.05.2007
13.00-13.30 Uhr „Tanz in den Mai“ - Gymnastik, verantwtl.: Fr. Mika
14.00-15.00 Uhr Betreuung und Pflege im Alter (Häusl. Krankenpflege)

verantwortlich: Schwester Ines
Dienstag, 15.05.2007
13.00-13.30 Uhr „Fit in den Frühling“ - Seniorensport

verantwortlich: Frau Mika
Dienstag, 22.05.2007
14.00-15.00 Uhr Wir holen den Frühling in den Seniorenclub durch ein

buntes Programm der Kita, verantwtl.: Fr. Ettrich
Dienstag, 30.05.2007
13.00-13.30 Uhr Bewegungstherapie mit Frau Mika
14.00-16.00 Uhr Quiznachmittag

Für die Clubnachmittage wird eine Gebühr von 1 € erhoben.
Auch an allen anderen Tagen steht ein abwechslungsreiches Programm
auf unserem Plan. Wir freuen uns auf Sie!

1. Aktionstag im
Mehrgenerationenhaus
Am 14.04.2007 veranstaltete das Mehrgenerationenhaus einen Aktionstag
innerhalb der ARD-Themenwoche „Kinder sind Zukunft“.
Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene
die Einrichtung begehen und sich von einem bunten Programm überraschen
lassen.
Ein großes Dankeschön gilt allen, die uns an diesem Tag unterstützt haben.
Unsere Kinder konnten mit der Polizei auf Spurensuche gehen und wer
keine Angst hatte, konnte aus dem 1. Stock auf ein Sprungkissen springen,
welches die Feuerwehr aus Wetzendorf mitgebracht hatte.
Kreativ konnten sich die Kinder bei Korbmacher Wolfgang Graneis, der
Floristin Nastja Nitschmann oder der Klöpplerin Bärbel Braun beschäfti-
gen.
Bei der AOK Sachsen-Anhalt und Lebensmittel Hartung konnten sich die
Kids über gesunde Ernährung informieren, belegte Brote und Obstspieße
kosten.
Der neuste Rettungswagen der Leitstelle Bad Bibra konnte von den Kin-
dern besichtigt werden und seine Vitalfunktionen untersuchen lassen.
Frau Graneis von der Sparkasse Burgenlandkreis sponserte eine Hüpfburg
für unsere Kleinen und informierte über bestimmte Sparangebote wie z.B.
S-Club und Knax-Club.
Für kleines Geld konnten sich ob Jung oder Alt peppige Frisuren von
Heike Fischer (Friseursalon Quester) schneiden lassen.
Der Internationale Bund Naumburg, vertreten durch Frau Lüdicke und
Frau Schröder, informierten über verschiedene Maßnahmen zur Berufs-
vorbereitung, Weiterbildung und freiwilliges soziales Jahr.
Für das leibliche Wohl sorgten die Mitarbeiter des Hauses und viele ehren-
amtliche Helfer. Zur Auswahl standen Kaffee und Kuchen, Nudeln mit
Tomatensoße und Leckeres vom Grill.
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Stadt Laucha an der Unstrut

Huche

Wanderung in den Frühling
Der Heimat-, Karnevals- und Anglerverein sowie der SC Empor Laucha
laden recht herzlich zur Wanderung in den Frühling ein.
Die Wanderung beginnt am 29.04.2007 um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz
der Arztpraxis Dr. Köhli in Laucha an der Unstrut.
• Die Wanderung führt über das Borntal & Plößnitz nach Hirschroda.
• Ca. 11:00 Uhr gibt es eine kurze Rast im herrlichen Ambiente des

Borntales, dort werden kleine Geschichten vom Heimatverein vorgetra-
gen.

• Ca. 11:30 Uhr wandern wir über den Schulweg dann weiter nach
Hirschroda.

• Ca. 13:00 Uhr Mittagessen in der alten Scheune von Herrn Herfurt – dort
gibt es eventuell ein paar kleine Filme zu sehen.

• Anschließend ist individuelles nach Hause Wandern.

Seniorenclub Laucha
Träger: IB BZ Naumburg • Tel.-Nr. 0176 / 51 41 91 16

Clubprogramm für den Monat Mai 2007
Beginn jeweils 14:30 Uhr
Zeitrahmen ca. 1 Stunde
Voranmeldung telefonisch (Nummer siehe oben) oder persönlich erbeten

Mittwoch, 02.05.07
Alles unter einem Dach - Ausflug ins Mehrgenerationenhaus Karsdorf
verantwortlich: Frau Nimmler
ein Fahrdienst wird organisiert
Treffpunkt ist ca. 14.15 Uhr im Seniorenclub Laucha
Mittwoch, 09.05.2007
Die Saison ist eröffnet - großes Grillfest im Seniorenclub Laucha
verantwortlich: Frau Szameitat, Frau Nimmler
Beginn: ca. 12.00 Uhr
Mittwoch, 16.05.2007
„Selbstbestimmt und würdevoll bis zuletzt“ - Sinn und Notwendigkeit
einer Patientenverfügung
Vortrag: Rechtsanwalt Herr Daniel Eckart
Mittwoch, 23.05.2007
Bunter Bastel- und Kreativnachmittag mit verschiedenen Angeboten rund
um das Thema Frühling
verantwortlich: Frau Nimmler, Frau Szameitat
Mittwoch, 30.05.2007
Persönlichkeiten von Laucha
Vortrag: Ortschronistin Frau Fitzner

Im Anschluss an die jeweiligen thematischen Veranstaltungen besteht die
Möglichkeit Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.
Auch an allen anderen Tagen kann unser Club genutzt werden, jeden Tag
können Sie uns besuchen und an verschiedenen Veranstaltungen teilneh-
men.
Außerdem bieten wir Ihnen unsere Räume zu Feierlichkeiten wie Geburts-
tage, Konfirmation, Jugendweihe an. In unserem Haus stehen auch
Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung sowie auch Catering. Informa-
tionen hierzu erhalten Sie vor Ort.

Altes Handwerk neu erleben –
Textilgestaltung auf dem Handwebstuhl
Eine ausgebildete Handwerberin bietet immer mittwochs in der Zeit von
14:00-17:00 Uhr im Pfarrhaus Laucha – Krabbelgruppenraum – allen inte-
ressierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, die
volkstümliche Handwebtechnik kostenlos zu erlernen.
Interessierte können sich im Pfarrhaus Laucha, Untere Hauptstraße 6 oder
unter Telefon 03 44 62 / 2 02 48 anmelden und informieren. Es können auch
andere Termine nach vorheriger Absprache vereinbart werden.

Stadt Nebra (Unstrut)

Aufruf zum Wettbewerb
zur Verschönerung der drei Ortseingänge
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nebra
Mit der Eröffnung des Erlebniscenters zur Himmelsscheibe Mitte diesen
Jahres wird unsere Region noch weiter in den Mittelpunkt des Interesses
von Besuchern rücken. Touristen aus dem In- und Ausland werden
erwartet. Auch Nebra möchte sich den Besuchern und Gästen von seiner
besten Seite zeigen und nicht links am Wege zum Besucherzentrum „liegen
bleiben“. Doch hier gibt es noch viel zu tun. Wir rufen die Nebraer Bürger
zu einem Wettbewerb zur Verschönerung der drei Ortseingänge auf. Hier
sind machbare Vorschläge gesucht, die mit liebevollen Engagement und
Eigeninitiative von Bürgern und mit eigenen Mitteln durch die Stadt reali-
siert werden könnten. Wie können wir Touristen am Ortseingang willkom-
men heißen? Wie machen wir unsere Stadt und unsere Sehenswürdigkeiten
auf Besucher und Gäste aufmerksam? Wir wenden uns an Sie, sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, an die Vereine, Einrichtungen und
Firmen: „Helfen Sie uns und gestalten Sie mit!“
Jeder Vorschlag oder auch Hinweis ist uns willkommen - sei es als Stadt des
Buntsandsteins, dem Ort an der Weinstraße, den Sehenswürdigkeiten oder
den legendären Traditionen. Es gibt vieles, was Nebra zu bieten hat.
Nebra soll schöner werden! Seit Jahren haben sich Vereine und Privatper-
sonen in s. g. Pflegeverträgen verpflichtet bestimmte Terrains der Stadt
sauber zu halten. Dies reicht jedoch bei weitem nicht aus. Es gibt nach wie
vor kleine Spittelecken, die mit minimalem Aufwand beräumt werden
könnten.
Bürgerinnen und Bürger, nennt uns diese Spittelecken und wie man diesen
unbürokratisch zu Leibe rücken kann!
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Ideen, Ihre Hinweise und Ihre tat-
kräftige Unterstützung.
Ausschuss für Kultur und Tourismus der Stadt Nebra

Wiche, Vorsitzende

Druckerei
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2. Gewerbemesse in Nebra (Unstrut)
Die 2. Gewerbemesse des Handwerker- und Gewerbevereins Nebra wird
unter dem Motto Hier Giebts Viel mehr als Sie glauben durchgeführt.
Am 06.05.2007 in der Zeit von 11:00-18:00 Uhr präsentieren die Nebraer
Handwerker- und Gewerbetreibenden in und um die Unstrut-Halle ein
breites Spektrum interessanter Angebote und Neuigkeiten für alle Lebens-
bereiche und für Jedermann.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für die Kinder steht eine Mal- und
Bastelstraße sowie eine Hüpfburg bereit. Fürs Auge gibt es eine Moden-
schau und diverse Tanzeinlagen.

Sonja Will, Vereinsvorsitzende

Freibaderöffnung
der Stadt Nebra (Unstrut)
In diesem Jahr startet die Schwimmbadsaison des Schwimmbades der
Stadt Nebra (Unstrut) am Samstag, dem 12. Mai 2007 um 10:00 Uhr.
Auch in diesem Jahr gibt es in Form eines Wettbewerbes zehn 10er Freikar-
ten zu gewinnen!

Eintrittspreise:
Tageskarte

Erwachsene   3,50 €
Jugendliche   2,00 €
Kinder 1,50 €

Familienkarte
mit 2 Kindern   8,00 €
je weiteres Kind   0,50 €

10er Karte
Erwachsene 30,00 €
Jugendliche 18,00 €
Kinder 13,50 €

Das Schwimmbad hat täglich von 10:00 Uhr geöffnet.

2. Weinfest
in Schleberoda
Wir laden ein:
zum 2. Weinfest am 5. Mai 2007 in Schleberoda im Weinhaus Waschfeld
zum Genuss der Jungweine und der Weine vergangener Jahre.
ab 15.00 Uhr - bei Kaffee und Kuchen mit musikalischer Unterhaltung
durch Ronald Kaiser und dem Männerchor Gleina
ab 18.00 Uhr - Musik und Tanz mit DJ Fred bis in den Morgen, für den
kulinarischen Genuss sorgt die Gaststätte „Goldener Anker“ Gleina u.a.
mit einem Spanferkel.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemeinde Schleberoda

Gorn

Mühle Zeddenbach
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Veranstaltungskalender

2007
der Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal

April
27.04.2007, Freyburg
Lust auf Genuss – Weinprobe im Hotel Rebschule mit Weinen der Winzer-
vereinigung Freyburg e.G.
27.04.2007, Reinsdorf
19:00 Uhr, Sportplatz, Maifeuer
28.04.2007, Freyburg
19:30 Uhr, Kellertheater der Rotkäppchen Sektkellerei, Kabarett
„Leipziger Pfeffermühle“, Neues aktuell-politisches Thema
28.04.2007, Nebra
Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr
28.04.2007, Reinsdorf
Gasthof & Pension „Zum Deutschen Haus“, Storchennestfest mit
Frühlingsfeuer – Oldi-Disco
29.04.2007, Freyburg
14:00 Uhr, Geführte Weinbergswanderung inkl. Imbiss und Weinprobe im
Weingut Pawis (Anmeldungen erbeten)
29.04.2007, Freyburg
Schlossplaudereien mit Prominenten – „Talk & Show“, Prominente zu
Gast bei Johannes Sterkel
29.04.2007, Laucha
10:00 Uhr (Treffpunkt Parkplatz Arztpraxis Dr. Köhli in Laucha), Wande-
rung in den Frühling – veranstaltet durch den Heimat-, Karnevals- und
Anglerverein sowie SC Empor Laucha
30.04.2007, Freyburg
Walpurgisnacht – Nacht-Rock auf Schloss Neuenburg
30.04.2007, Gleina
18:00 Uhr, Maifeuer auf dem Sportplatz
30.04.2007, Reinsdorf
Maifeuer

Mai
01.05.2007, Freyburg
11:00 Uhr, 13. Öffentliche Jungweinprobe der Winzervereinigung im Ho-
tel „Rebschule“
01.05.2007, Freyburg
Freyburger Weinfrühling mit ansässigen Winzern entlang der Erauberge
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01.05.2007, Freyburg
Geführte Weinbergswanderung im Weingut
Pawis inkl. Imbiss und Weinprobe (Anmeldun-
gen erbeten)
01.05.2007, Gleina
10:00 Uhr, Sportplatz, Frühschoppen mit an-
schließendem traditionellen Fußballspielen (ver-
heiratete gegen unverheiratete)
01.05.2007, Bürgerhaus Wetzendorf
10:00-16:00 Uhr, 8. Blasmusikfest  mit den
Steigraer Musikanten, Sven Meisetal und den
Haintalmusikanten
04.05.-06.05.2007, Freyburg
Scharnhortsfest in Freyburg
05.05.2007, Freyburg
19:30 Uhr, Lichthof der Rotkäppchen Sekt-
kellerei, JUX und HITS mit Mike Krüger &
ABBA da capo, eine glitzernde Bühnenshow im
Flair der 70-iger Jahre mit den unvergesslichen
Hits der schwedischen Musiklegenden
05.05.2007, Nebra
18:00 Uhr, Maifeuer des Jugendclubs Nebra
05.05.2007, Schleberoda
Weinfest im Weinhaus Waschfeld
05.05.2007, Weischütz
Tanz in den Mai im Rittergut Weischütz
06.05.2007, Nebra
Unstrut-Halle, 2. Angebotsmesse des Handwer-
ker- und Gewerbevereins
12.05.2007, Freyburg
10:00 Uhr, Gelände Rotkäppchen Sektkellerei,
10. Deutscher Sekttag
12.05.2007, Gleina
20:00 Uhr, 2. Gleinaer Musiknacht, 5 Bands an
5 verschiedenen Orten, Eröffnung im Park
13.05.2007, Freyburg
Schlossplaudereien mit Prominenten – „Talk &
Show“ – Prominente zu Gast bei Johannes
Sterkel
14.05.2007, Freyburg
Muttertag – Sagen Sie Danke mit einem
Verwöhnmenü – Hotel „Rebschule“
15.05.2007, Reinsdorf
14:00-18:00 Uhr, Landgasthof und Hotel „Zum
Deutschen Haus“, Seniorentanz
17.05.2007, Reinsdorf
Landgasthof und Hotel „Zum Deutschen
Haus“, Himmelfahrt mit Oldtimertreff und
Honda-Show
19.05.2007, Freyburg
Kellerfest in der Winzervereinigung
25.05.2007, Freyburg
Lust auf Genuss – Weinprobe im Hotel
Rebschule mit Weinen des Weingutes Böhme,
Kirchscheidungen
26.05.2007, Freyburg
Wehr- und Schleusenfest am Brauhaus Burg-
mühle
26.05.-28.05.2007, Freyburg
Größtes Ritter-Turnier Mitteldeutschlands auf
Schloss Neuenburg
26.05.-28.05.2007, Reinsdorf
Pfingstfest
28.05.2007, Freyburg - Zeddenbach
Deutscher Mühlentag – Wassermühle Zedden-
bach

Vollmar

Auszug aus dem
Veranstaltungskalender
des Naturparks
Saale-Unstrut-Triasland

Im Koordinierungszentrum des Naturparks
„Saale-Unstrut-Triasland“ in 06642 Nebra, Un-
ter der Altenburg 1, findet am Sonnabend, dem
28.04.2007 um 09:00 Uhr der 2. Kurs zur An-
fänger- / Jungimkerschulung statt. Der Vorsit-
zende des Imkervereins Nebra und Umgebung
Herr Breuer, informiert Sie mit seinen Vereins-
kollegen zu dem Thema: „Die Bienenhaltung im
Jahresverlauf“. Mit einer Imkertätigkeit stehen
viele Fragen offen, die Ihnen Herr Breuer gern
näher erläutert. Die Veranstaltungen teilen sich
in 4 Kurse auf, die jeweils an den letzten Sonna-
benden in den Monaten März-Juni (09:00 bis
12:30 Uhr) stattfinden. Auskunft zum An-
fängerkurs erteilt Ihnen gern Herr Falko Breuer
unter der Tel.-Nr.: 03 44 61 / 2 31 09.

Am Sonntag, dem 29.04.2007 lädt der Natur-
park „Saale-Unstrut-Triasland“ zu einer Früh-
lingsexkursion entlang der Gesteinsschichten
des ehemaligen Steinbruchs nach Wangen ein.
Hierbei wird Ihnen die interessante Entste-
hungsgeschichte der Gesteinsformationen unse-
rer Heimat an den wunderschönen, farbenpräch-
tigen und steilen Hängen vermittelt. Gleichzeitig
wird Ihnen Frau Stübner an den hier vorkom-
menden Bundsandstein die tektonischen Abläu-
fe vor 250 Mill. Jahren sowie die gewaltige
Störung in der Entstehung des Gesteins zeigen.
Treffpunkt ist 09:30 Uhr der Busparkplatz in
Großwangen. Die Teilnehmergebühr beträgt
3,00 Euro pro Person. Die Exkursion dauert ca.
2,5 Stunden und es wird festes Schuhwerk emp-
fohlen.

Am Sonntag, dem 06.05.07 um 08:30 Uhr lädt
der Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ mit
Frau Gisela Jäger zu einer geschichtlichen Ex-
kursion zu den Hügelgräbern Memleben ein
(Treffpunkt: Parkplatz Kloster Memleben).
Auf einer rund 3-stündigen Wanderung ist ein
Gang durch die Zeitgeschichte von der Steinzeit
bis zum Mittelalter zu erleben. Die ältesten
Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, wie die
Hügelgräber aus der Jungsteinzeit werden auf
dem Archäologischen Lehrpfad ebenso erklärt
wie jüngere Zeitzeugen in der Natur (darunter
alte Steinbrüche, Hohlwege und Meilenplätze).
Die Exkursion beinhaltet als Höhepunkt die Be-
sichtigung der Altenburg mit gigantischen Wall-
und Grabensystem, in welcher sich heute viele
Rätsel verbergen. Die Teilnehmergebühr beträgt
3,00 Euro pro Person.

Am Sonnabend, dem 12.05.2007 um 09:00
Uhr lädt der Naturpark „Saale-Unstrut-Trias-
land“ zu einer Wanderung in die Orchideen der
Umgebung von Bad Kösen ein. Unter fachkun-
diger Leitung von Herrn Kurt Heyer erhalten die
Wandergäste einen Einblick in die Welt der ein-
heimischen Orchideen. Die geschützten Pflan-
zen auch als „blühende Edelsteine“ bezeichnet
werden mit ihrem Stellenwert im Ökosystem,
ihren Besonderheiten der Blüteform sowie ihres
Wachstums vorgestellt. Treffpunkt ist das Gra-
dierwerk in Bad Kösen. Die Wanderung dauert
ca. 2-3 Stunden und die Teilnehmergebühr be-
trägt 3,00 Euro pro Person.

Der Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ ver-
anstaltet am Sonnabend, dem 12.05.2007 um
09:00 Uhr eine floristische Führung durch das
NSG Tote Täler bei Balgstädt. Von der Orchi-
deenexpertin Frau Helga Schroth werden Sie viel
Wissenswertes über die Frühlingsblüher sowie
unsere heimischen Orchideen erfahren. Lassen
Sie sich für einige Momente durch unsere herrli-
che Landschaft verzaubern. Treffpunkt ist die
Fleischerei in Balgstädt. Die Führung dauert ca.
2-3 Stunden. Die Teilnehmergebühr beträgt 3,00
Euro pro Person.

Weitere Informationen oder
Veranstaltungen erhalten Sie unter:

Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ e.V.
Unter der Altenburg 1
06642 Nebra (Unstrut)

Tel.: 03 44 61 / 2 20 86
Fax: 03 44 61 / 2 20 26
E-Mail: info@naturpark-saale-unstrut.de
Internet:http://www.naturpark-saale-
unstrut.de

Evangelische Kirche
Gottesdienste /
Kirchliche Veranstaltungen
29.04., 09:00 Uhr Gleina

09:00 Uhr Hirschroda
09:30 Uhr Freyburg mit Abendmahl
10:15 Uhr Karsdorf
10:30 Uhr Laucha
14:00 Uhr Reinsdorf
15:00 Uhr Kirchscheidungen

05.05., 14:00 Uhr Ebersroda (Konfirmation)
06.05., 08:30 Uhr Nißmitz

09:00 Uhr Wangen
09:30 Uhr Freyburg
10:30 Uhr Laucha
10:30 Uhr Nebra
11:00 Uhr Zeuchfeld
14:00 Uhr Balgstädt
14:00 Uhr Wennungen
15:00 Uhr Kirchscheidungen für alle

Gemeinden des Kirchspieles
Kirchscheidungen

17:00 Uhr Weischütz
13.05., 09:00 Uhr Burgscheidungen

09:00 Uhr Gleina
09:30 Uhr Freyburg (Vorstellung der

Konfirmanden)
10:30 Uhr Laucha
14:00 Uhr Karsdorf (Goldene Konfir-

mation)
17.05., 11:00 Uhr Zscheiplitz

14:00 Uhr Reinsdorf, Himmelfahrts-
gottesdienst an der Lauter-
burg

Kirch l iche
Nachrichten
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15:00 Uhr Memleben, Andacht im
Kloster mit anschließendem
Kaffee-Trinken

17:00 Uhr Größnitz (anschließend
Grillen)

17:00 Uhr Plößnitz  - zentraler
Gottesdienst für alle
Gemeinden (Himmelfahrt)

19.05. 17:00 Uhr Großwangen, Lesung und
Musik

20.05., 09:30 Uhr Freyburg (Konfirmation)
10:30 Uhr Ebersroda
10:30 Uhr Laucha
10:30 Uhr Nebra
14:00 Uhr Schleberoda (Konfirmation)
14:00 Uhr Wetzendorf (Konfirmation)

26.05., 14:00 Uhr Balgstädt (Diamantene
Hochzeit)

27.05., 09:30 Uhr Freyburg (Taufe)
14:00 Uhr Nebra, Konfirmation
14:00 Uhr Reinsdorf

28.05., 09:30 Uhr Wangen, Kirchspiel-
gottesdienst

11:00 Uhr Balgstädt (Taufe)
Für Freyburg und Balgstädt:
Ab dem 05.05. finden die Gottesdienste in
Freyburg und Balgstädt wieder in der Kirche
statt.
Kirchenputz
28.04., 10:00 Uhr Freyburg - St. Marien

Krabbelgruppe
Di 15:00 Uhr Freyburg - Pfarrhaus

(Leiterin Gudrun
Lützkendorf - Tel.-Nr.
03 44 64 / 2 89 14)

Christenlehre
Mo 15:30 Uhr Nebra
Di 16:00 Uhr Balgstädt, Pfarrhaus
Mi 15:00 Uhr Freyburg - 1.-3. Klasse

Christenlehreraum
16:15 Uhr Freyburg - 4.-6. Klasse

Christenlehreraum
12.05., 09:30 Uhr Laucha, Pfarrhaus

Offener Kindertreff
Di 15:00-18:00 Uhr Balgstädt -

Pfarrhaus

Kinderfreizeit
21.05.-25.05. Freyburg - Anmeldung bei

Frau Gätke unter 03 44 64 /
6 60 90

Konfirmandentage
28.04., 10:00-14:00 Uhr

Freyburg, 8. Klasse
(Pfarrhaus)

05.05., 10:00-14:00 Uhr
Freyburg, 7. Klasse
(Pfarrhaus)

Junge Gemeinde
Do 18:00 Uhr Freyburg - Gewölberaum

Kinder- und Familientag
01.05., 15:00-17:00 Uhr Zscheiplitz, Kloster-

kirche

Alle Kinder ab 4 Jahren sind recht herzlich mit
Eltern, Großeltern, Freunden, Verwandten und
Bekannten nach Zscheiplitz eingeladen. Es gibt
in diesem Jahr Spiel und Spaß rund um das
Thema „Jesus“. Der Nachmittag wird durch die
weise Eule Gertrud und die pfiffige Kirchen-
maus eröffnet.

Frauenstunde / Frauenkreis / Frauenhilfe
Do 14:30 Uhr Kleinwangen, Kirche

(14-tägig)
10.05., 14:30 Uhr Balgstädt, „Pfarre“
14.05., 15:00 Uhr Karsdorf
15.05., 15:00 Uhr Wennungen

19:30 Uhr Größnitz
16.05., 14:30 Uhr Gleina
23.05., 19:30 Uhr Zeuchfeld, Kirche
Gitarrenkreis
Mo 20:00 Uhr Schleberoda (Infos bei Frau

Hofmann)
Mi 14:30-15:00 Uhr Freyburg - Kinder -

Anfänger
17:00-17:30 Uhr Freyburg - Kinder -

Fortgeschrittene
17:30-18:00 Uhr Freyburg - Jugendliche

Bibelabend
Do 18:45 Uhr Freyburg - Gemeinderaum

(Landeskirchliche Gemein-
schaft)

10.05., 19:30 Uhr Gleina
24.05., 19:30 Uhr Gleina
Kreis „Offene Kirche“
25.05., 15:00 Uhr Freyburg, Gewölberaum
Bläserchorprobe
Mi 19:30 Uhr Freyburg, Christenlehre-

raum
Kirchenchor Freyburg und Balgstädt
Fr 19:00 Uhr Balgstädt, „Pfarre“
Seniorenandacht
Do 09:30 Uhr Nebra - Johanniterhaus

Nebra (Altenpflegeheim)
24.05., 10:00 Uhr Freyburg, Hospital St.

Laurentius
Seniorenkreis
23.05. 10:30 Uhr Freyburg, Ausspanne
Collegium Musicum
Mo 19:30 Uhr Freyburg, Gemeindesaal
Regionalkonvent
14.05., 19:00 Uhr Balgstädt, Pfarrgarten

Sonstiges
04.05.-06.05. - Goseck, Pfadfinderlager -
Anmeldung und Fragen über Hr. Altschwager im
Pfarramt Laucha (Tel.-Nr. 03 44 62 / 2 02 48)
06.05., 17:00 Uhr - Freyburg, St. Marien -
Frühlingskonzert
mit den Kirchenchören Freyburg, Balgstädt und
Saubach sowie dem Freyburger Männerchor
11.05.-13.05. - Chorwochenende in Laucha
Alle, die Interesse am Singen haben, auch Nicht-
chormitglieder, sind herzlich nach Laucha einge-
laden. Wir treffen uns am Freitag um 19:00 Uhr,
Samstag proben wir ab 09:30 Uhr und Sonntag
ab 13:30 Uhr. Am Sonntag um 17:00 Uhr gestal-
ten wir dann das Frühlingskonzert in der
Lauchaer Kirche. Interessierte melden sich bitte
bei Frau Hänisch im Pfarrhaus Laucha unter der
Tel.-Nr. 03 44 62 / 2 02 48 o. 0170 / 7 28 44 31.
13.05., 19:30 Uhr - Freyburg, St. Marien -
Konzert
mit den Maxim Kowalew Don Kosaken
13.05., 17:00 Uhr - Laucha, Kirche,
Frühlingskonzert
19.05., 14:30-17:00 Uhr - Laucha,
Pfarrgarten – „Tag der Begegnung“ –
Es erwartet Sie ein erlebnisreicher Kinder- und
Familiennachmittag, zu dem jeder recht herzlich
willkommen ist.

29.05.-01.06. Laucha, Kleider- und
Schuh-Spendenaktion
vom Spangenberg-Sozial-Werk e.V., Kleider-
säcke sind ab sofort im Pfarramt Laucha erhält-
lich und können ab dem 29.05.2007 wieder abge-
geben werden.

Regelmäßige Veranstaltungen
des Kirchspiels Laucha - im
Pfarrhaus Laucha
Mo 18:30 Uhr Kirchenchor

20:00 Uhr Tai Chi
Di 10:00-12:00 Uhr Krabbelgruppe

mit Gitarrenunterricht
16:00-17:00 Uhr Pfadfinder 2 (neu)

Gruppe
19:00 Uhr Handarbeitskreis mit Frau

Matyschok
Mi 18:00 Uhr Trompeten- und Posaunen-

unterricht für Anfänger
18:30 Uhr Posaunen-Probe für

Fortgeschrittene
Do 14:00 Uhr Musikunterricht

16:00-17:00 Uhr Wölflinge-Gruppen-
stunde für Kinder von 5-10
Jahren

17:00 Uhr Bibelstunde der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft

18:00-19:30 Uhr Bandprobe
18:30-19:30 Uhr Gitarrenunterricht
19:30 Uhr Jugendchor

Fr 14:00 Uhr Musikunterricht
15:00 Uhr Kinderchor
15:00-16:30 Uhr Pfadfinder 1. Gruppe
16:30-17:30 Uhr Gitarrenunterricht

Sprechstunde Pfarrerin Wegener, Untere Haupt-
straße 6 in Laucha an der Unstrut
Di 09:00-11:00 Uhr
Fr 17:00-19:00 Uhr
Sprechzeiten im Pfarrbüro, Untere Hauptstraße
6 in Laucha an der Unstrut
Di 16:00-18:00 Uhr
Fr 08:00-13:00 Uhr
Sprechzeiten im Friedhofsbüro, Bahnhofstraße
6 in Laucha an der Unstrut
Mo / Mi / Fr 08:00-10:00 Uhr

Katholischer Gemeinde-
verbund
„Bruno von Querfurt“
Katholische Kapelle Sankt Josef
in Nebra
Heilige Messe
29.04., 17:00 Uhr
06.05., 10:30 Uhr Wortgottesdienst
12.05., 18:00 Uhr
15.05., 09:00 Uhr Johanniter

Altenpflegeheim
17.05., 10:30 Uhr
20.05., 10:00 Uhr Erstkommissionsfeier
22.05., 14:00 Uhr Heilige Messe mit

Gemeindenachmittag
26.05., 18:00 Uhr
28.05., 10:30 Uhr

Chorproben
montags 19:30 Uhr



26Amtsblatt Ausgabe 04/2007 (27. 04. 2007)

LAFARGE

Impressum: Bürgerzeitung für die Gemeinden Balgstädt, Baumersroda, Burgscheidungen, Burkersroda, Ebersroda, Stadt Freyburg (Unstrut),
Gleina, Größnitz, Hirschroda, Karsdorf, Kirchscheidungen, Stadt Laucha an der Unstrut, Stadt Nebra (Unstrut), Pödelist, Reinsdorf, Schleberoda,
Wangen, Weischütz und Zeuchfeld • Herstellung und Anzeigenannahme: Druckerei Möbius, Salzdamm 50, 06556 Artern, ☎  0 34 66 / 30 22 21,
Fax 0 34 66 / 32 38 23, e-mail: info@druckerei-moebius.de, internet: www.druckerei-moebius.de • erscheint 1 x monatlich  • verantwortlich für den amtlichen Teil:
Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal • Wird an alle zustellbaren Haushalte der Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal zugestellt • Auflage 8590

Loth EAN


